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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage und Aufgabenstellung 

2010/2011 hat EBP eine Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) für eine Regionale Verbindungs-

strasse A15-Gaster (RVS) erarbeitet. Die damalige Bestvariante 19 SR wurde seither weiter-

verfolgt und optimiert. Diese Variante bildet einen nicht ganz geschlossenen Ring um das Sied-

lungsgebiet von Uznach. Das Verbindungsstück zwischen der Gasterstrasse und der Ricken-

strasse bindet den Verkehr von Ricken direkt an die neue Verbindungsstrasse an. Die Variante 

19 SR beinhaltet auch eine Sperrung der Durchfahrt für den motorisierten Individualverkehr 

(MIV) im Städtchen von Uznach. Die Variante wurde seit der ZMB im Jahr 2010/2011 weiter-

entwickelt: Auf den Anschluss Benknerstrasse Süd wird verzichtet, der Tunnel Rotfarb wurde 

verlängert und die Linienführung des Verbindungsstücks zwischen der Gasterstrasse und der 

Rickenstrasse musste aufgrund der geologischen Verhältnisse verändert werden. Die ge-

schätzten Investitionskosten für diese Linienführung liegen höher als für die ursprüngliche Va-

riante 19 SR. Ein wichtiges Element für die Sicherstellung der Entlastungswirkung im Städt-

chen stellt die Verlagerung des Durchgangsverkehrs vom Städtchen auf die Verbindungs-

strasse dar. Entsprechend wurden die flankierenden Massnahmen für diese Variante vertieft 

ausgearbeitet. Aktuell ist vorgesehen die Durchfahrt durch das Städtchen für den motorisierten 

Individualverkehr offen zu lassen. Jedoch soll gegenüber heute die Grundgeschwindigkeit 

durch die Einführung einer Begegnungszone deutlich reduziert werden (nachfolgend Variante 

19 R). Dadurch ist auf der Beziehung zwischen Ricken und Anschluss Schmerikon die Fahrzeit 

via RVS A15-Gaster schneller als via Städtchen.  

Das Tiefbauamt Kanton St.Gallen hat EBP beauftragt, eine Neubewertung der weiterbearbei-

teten Varianten 19 R durchzuführen.  

1.2 Berichtsaufbau 

Der Bericht ist wie folgt aufgebaut: 

Im Kapitel 2 werden das System abgrenzt und der Referenzzustand beschrieben. Im Kapitel 3 

werden die Bewertungsmethodik und das Ziel- und Indikatorensystem dargelegt. Im Kapitel 4 

werden die Erkenntnisse aus der Neubeurteilung gezeigt. Dabei werden die folgenden Punkte 

erläutert: Das Bewertungsobjekt (Gesamtprojekt) wird konkretisiert und die Investitionsausga-

ben ausgewiesen (Kapitel 4.1). Die Unterschiede in der Verkehrsmodellierung im Vergleich zur 

ZMB 2011 werden beschrieben (Kapitel 4.2). Die verkehrlichen Wirkungen werden erläutert 

(Kapitel 4.3). Die Bewertungsergebnisse werden dargestellt (Kapitel 4.4) und ein Fazit wird 

gezogen (Kapitel 4.5). 

Im Anhang sind das berücksichtigte Strassennetz, ein Situationsplan, die Kostenübersicht, die 

Verkehrsbelastungsplots sowie die Indikatorenblätter zu finden. 
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1.3 Grundlagen 

Für die Arbeiten standen folgende Grundlagen zur Verfügung: 

— Tiefbauamt des Kantons St.Gallen (2011): Zweckmässigkeitsbeurteilung Regionale Entlas-

tungsstrasse A53 – Gaster, Schlussbericht, 13. Dezember 2011, Ernst Basler + Partner. 

(kurz: ZMB 2011)1 

— Verkehrsmodell Obersee: ASP und DTV 2030 für Referenz- und Planzustand, EBP, Aktua-

lisierung Prognosezustände, Stand 2015  

— Projektplan Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster, IG A53, 06. November 2020  

— Kostenangaben Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster, Tiefbauamt Kanton St.Gallen, 

05. November 2020  

Die Neubeurteilung basiert stark auf der ZMB 2011. Grundsätzlich wurden die Grundlagenda-

ten auf dem damaligen Stand belassen, mit dem Wissen, dass es Änderungen gegeben hat 

(z.B. Annahmen aus Mikrozensus Verkehr 2005, Monetarisierungswerte aus NISTRA 2003). 

Nur wo notwendig, wurden die Grundlagen aktualisiert (Verkehrsmodell, Linienführung, Kos-

tenschätzungen).  

  

 
1  Eine Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) ist ein systematisches Vorgehen in drei Phasen zur Erarbeitung von Ent-

scheidungsgrundlagen, die eine sachlich begründete Variantenwahl für ein Verkehrsinfrastrukturvorhaben ermöglicht. 

Phase 1 ist die Variantenentwicklung, Phase 2 beinhaltet den Machbarkeitsnachweis und Phase 3 umfasst die Ge-

samtbewertung und -beurteilung. 
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2. Systemabgrenzung und Referenzzustand 

 Systemabgrenzung 

Die Systemabgrenzung stellt sicher, dass bei der Ermittlung der Wirkungen und bei der Bewer-

tung konsequent vom gleichen System ausgegangen wird. Unterschieden werden die räumli-

che, zeitliche und sachliche Systemabgrenzung (siehe Tabelle 1). 

Abgrenzung Beschreibung 

Räumliche Abgrenzung Weil die Ausdehnung der verkehrlichen Auswirkungen vergleichbar sind mit jenen der ZMB 

2011, wird der gleiche Perimeter wie damals betrachtet. Für die Anwendungen des Verkehrs-

modells werden alle rot eingefärbten Strassen berücksichtigt. Das sind die Autobahn A15 

(Abschnitt Anschluss Eschenbach bis Verzweigung A3/A15 Reichenburg) und alle Kantons-

strassen zwischen den Autobahnanschlüssen Eschenbach, Schmerikon, Tuggen, Reichen-

burg und St. Gallenkappel, Ricken, Gommiswald, Kaltbrunn und Benken sowie die Ortsdurch-

fahrt von Schmerikon. Es werden auch die wichtigeren Gemeindestrassen im Perimeter be-

rücksichtigt: Industriestrasse Schmerikon, Benknerstrasse zwischen Uznach und Benken, Er-

netschwilerstrasse zwischen Uznach und Ernetschwil, Poststrasse zwischen Ernetschwil und 

der Rickenstrasse bei Gebertingen sowie Gommiswalderstrasse zwischen Ernetschwil und 

Gommiswald. 

 

Zeitliche Abgrenzung Verkehrsnachfrage und 

-angebot:  

2030 (entsprechend Verkehrsmodell Obersee, Stand 2015) 

Sachliche Abgrenzung Fahrzeugarten Das Verkehrsmodell liefert Angaben zu den beiden Fahrzeugarten 

PW und LW.  

Verkehrswirkungen Stammverkehr Strasse.  

Stammverkehr ist definiert als derjenige Verkehr, der im Referenz- 

und Planzustand mit dem gleichen Verkehrsmittel auf der gleichen 

Quell-Ziel-Beziehung unterwegs ist. 

Entsprechend den Grundlagen wird der Mehrverkehr Strasse auf-

grund des Projektes nicht berücksichtigt (Verlagerungen von an-

deren Verkehrsmitteln, Zielwahländerungen oder induzierter Ver-

kehr). 

Tabelle 1: Systemabgrenzung 
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 Referenzzustand 

Das Verkehrsmodell wurde nach der Erstellung der ZMB 2011 im Jahr 2015 aktualisiert. Für 

die Neubeurteilung wurde der aktualisierte Referenzzustand 2030 verwendet (vgl. Abbildung 

1; siehe auch Anhang A4).  

 

Abbildung 1 Belastung DTV 2030 im Referenzzustand 

Dieser Referenzzustand berücksichtigt Entwicklungen der Verkehrsnachfrage und des Ver-

kehrsangebots im Untersuchungsperimeter im Vergleich zum Ist-Zustand: 

— Die Verkehrsnachfrage für das Prognosemodell 2030 basiert auf den Strukturdaten für das 

Jahr 2030, welche gemeindescharf vorliegen. Diese Nachfrage wird auf die einzelnen Ver-

kehrsbezirke des Verkehrsmodells aufgeteilt. 

— Publikumsintensive Einrichtungen mit mindestens 50 Parkplätzen werden im Verkehrsmo-

dell als separate Bezirke betrachtet. Für jede publikumsintensive Einrichtung sind im Ver-

kehrsmodell Annahmen zum spezifischen Verkehrsaufkommen pro Tag enthalten. 

— Das Verkehrsangebot entspricht dem Strassenverkehrsnetz im Zustand 2030. Dieses bein-

haltet auch die in der Zwischenzeit bereits umgesetzten oder mit hoher Wahrscheinlichkeit 

bis dahin umgesetzten Infrastrukturprojekte, wie z.B. die Kernentlastung Lachen. 

Im Verlaufe der Bearbeitung mit Fokus auf die Gemeinde Uznach wurden am Basisnetz des 

Modells folgende geringfügige Anpassungen vorgenommen worden: 

— Die nicht durchgängig befahrbare Herrenackerstrasse in Uznach wurde im Modell gesperrt. 

— Die Anbindung des Einkaufszentrums Linthpark wurde verfeinert, sodass sich im Planzu-

stand die Zu- und Wegfahrten sowohl auf die Zürcherstrasse als auch über den neuen Kno-

ten Burgerfeldstrasse auf die Verbindungsstrasse verteilen. 

— Die Streckengeschwindigkeiten wurden im Bereich Uznach so angepasst, dass die Routen-

wahl bei mehreren Parallelrouten möglichst realitätsgetreu abgebildet wird.  
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3. Bewertungsmethodik 

3.1 Ziel und Indikatorensystem 

Es wird das gleiche Ziel und Indikatorensystem wie in der ZMB 2011 verwendet. Es berück-

sichtigt einerseits die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Umwelt, Gesellschaft und Wirt-

schaft) und andererseits alle Bereiche einer ZMB (Verkehrsbedürfnisse, Mitteleinsatz sowie 

Bedingungen für Mensch, Siedlung und Umwelt).  

Das Ziel- und Indikatorensystem gliedert sich in Oberziele (siehe Abbildung 2) und Teilziele 

(siehe Abbildung 3), aus denen sich die Indikatoren ableiten. Die Gewichtung erfolgt einerseits 

zwischen den sechs Oberzielen (Summe aller Oberziele = 100%), aber auch auf Stufe der 

Teilziele (Summe je Oberziel = 100%). Daraus lässt sich ein resultierendes Gewicht pro Indi-

kator errechnen, welches als Hauptgewichtung in die Bewertung einfliesst. Die Gewichtung 

wurde ebenfalls aus der ZMB 2011 übernommen.  

 

Abbildung 2 Oberziele und Zielmatrix 
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Abbildung 3 Teilziele und deren Gewichtung  

(Beispiel Oberziel Nr. 5: Die 5 Teilziele erhalten Gewichte, die total 100% ergeben) 

3.2 Bewertungsmethodik 

Die Bewertungsmethodik ist identisch wie in der ZMB 2011. Als Bewertungsmethoden werden 

die Nutzwertanalyse (NWA), die Kosten-Wirksamkeits-Analyse (KWA) und die Kosten-Nutzen-

Analyse (KNA) angewendet. 

3.2.1 Nutzwertanalyse  

Die Nutzwertanalyse (NWA) erlaubt den Einbezug aller Indikatoren, ob nun ihre Wirkungen in 

quantitativer Form messbar oder berechenbar sind oder in qualitativer Weise geschätzt wer-

den.  

In einem ersten Schritt wird das Mengengerüst der Varianten ermittelt. Dazu werden für alle 

Indikatoren die variantenspezifischen Veränderungen gegenüber dem Referenzzustand ge-

messen, berechnet oder geschätzt.  

1.1 Reisezeiten MIV verringern 16% 3%

1.2 Reisezeiten ÖV verringern 22% 4%

1.3 Betriebskosten MIV senken 7% 1%

1.4 Zuverlässigkeit des Verkehrssystems für MIV verbessern 15% 3%

1.5 Zuverlässigkeit des Verkehrssystems für ÖV verbessern 23% 5%

1.6 Attraktivität des Fuss- und Veloverkehrs steigern 18% 4%

2 Verkehrssicherheit erhöhen 12% 2.1 Anzahl der Unfälle senken 100% 12%

3.1 Investitionskosten minimieren 30% 3%

3.2 Betriebs- und Unterhaltskosten tief halten 35% 3%

3.3 Realisierungszeit und -risiken gering halten 36% 4%

4.1 Luftbelastung reduzieren (Emissionen) 2.5%

4.2 Luftbelastung reduzieren (Immission) 2.5%

4.3 Treibhausgasemissionen reduzieren 9% 2%

4.4 Beeinträchtigung von Lebensräumen und Schutzgebieten minimieren 21% 5%

4.5 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes minimieren 20% 5%

4.6 Flächenbeanspruchung minimieren 16% 4%

4.7

Beeinträchtigung von Grundwasser und Oberflächengewässer 

minimieren

11% 3%

5.1 Verkehrslärmbelastung reduzieren 23% 5%

5.2 Lärmbelastete Flächen in Schutz- und Erholungsgebieten reduzieren 14% 3%

5.3 Trennwirkung durch Strassen reduzieren 21% 5%

5.4 Beeinträchtigung Ortsbild minimieren 23% 5%

5.5 Strassenraum siedlungsverträglicher gestalten (Potenzial) 20% 5%

6.1 Erreichbarkeit verbessern 53% 6%

6.2 Erschliessung der Arbeitsplatz- und Einkaufsgebiete verbessern 48% 5%

6

Wirtschaftsentwicklung 

fördern

11%

5 Siedlungsgebiete aufwerten 24%

1

Direkte Nutzen für alle 

Verkehrsteilnehmenden 

erhöhen

20%

Nr.

Oberziel/Bereich der 

Zielmatrix

Gewicht 

Oberziel %

Nr. Teilziel (Indikator)

Result. 

Gewicht %

Gewicht 

Teilziel %

23%

3

Investitions- und 

Betriebskosten minimieren

10%

4

Umweltbelastung und 

Ressourcenverbrauch 

minimieren

23%

=100%
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Die Auswirkungen je Indikator werden anschliessend bewertet. Dazu gehören die folgenden 

Schritte: 

 1 Skalierung 

Die Veränderungen werden innerhalb einer Skala von -50 bis +50 Nutzenpunkten bewertet. 

+50 Punkte entsprechen dem höchsten Zielerreichungsgrad, -50 Punkte einer ebenso starken 

Verschlechterung gegenüber dem Referenzzustand. Es wird von einer linearen Nutzenfunktion 

ausgegangen, welche von diesen beiden Eckwerten aufgespannt wird. Die Eckwerte werden 

von der ZMB 2011 übernommen und nicht neu bestimmt. Die Bewertung der Kosten (Indikato-

ren 3.1 und 3.2) erfolgt nach einem separaten Ansatz (vgl. Indikatorenblätter im Anhang A4).  

 2 Wertgerüst 

Anhand der festgelegten Skala wird das Mengengerüst in ungewichtete Nutzenpunkte umge-

rechnet. Damit wird die Vergleichbarkeit zwischen den Auswirkungen bezüglich der verschie-

denen Indikatoren gegeben.  

 3 Gewichtung  

Die für die Teilziele anhand der Gewichtungsumfrage festgelegten Zielgewichte (vgl. Kapitel 

3.1) werden auf das Wertgerüst angewendet: Die Nutzenpunkte je Indikator werden mit dem 

jeweiligen Zielgewicht multipliziert.  

 4 Aggregation und Interpretation  

Aus der Summe der gewichteten Nutzenpunkte ergibt sich der Gesamtnutzwert einer Variante. 

Grosse Bedeutung hat die Interpretation der Ergebnisse. 

3.2.2 Kosten-Wirksamkeits-Analyse 

In Ergänzung zur NWA wird eine Kosten-Wirksamkeits-Analyse (KWA) durchgeführt. Das für 

die NWA verwendete Mengengerüst wird auch für die ergänzende KWA verwendet. Aus allen 

gewichteten Nutzenpunkten ausser den beiden Indikatoren Investitionskosten sowie Betriebs- 

und Unterhaltskosten (Indikatoren 3.1 und 3.2) wird die Summe gebildet. Der bilanzierte Nut-

zen wird den jährlichen direkt anfallenden Kosten gegenübergestellt (Annuitäten der Investiti-

onskosten und der Betriebs- und Unterhaltskosten). Anhand der Steigung in einem KWA-Dia-

gramm wird aufgezeigt, in welchem Verhältnis der erzielte Nutzen und die jährlich anfallenden 

Kosten zueinander stehen. Damit lässt sich aufzeigen, wie gross der spezifische Nutzen pro 

aufgewendeten Franken ist. 

3.2.3 Kosten-Nutzen-Analyse 

Im Gegensatz zur Nutzwertanalyse werden bei der Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) nur mone-

tarisierbare Grössen erfasst. Sämtliche Teilwirkungen, welche sich in monetären Grössen mes-

sen bzw. in solche umrechnen lassen, werden in dieser Analyse erfasst (z.B. Franken je emit-

tierter Tonne CO2). Die Kostensätze dafür sind dem Tool des Bundesamtes für Strassen zur 

Bewertung von Strasseninfrastrukturen (NISTRA) entnommen und wurden gemäss ZMB 2011 

übernommen.  

Die so ermittelten volkswirtschaftlichen Kostenveränderungen (Nutzen) und die anfallenden 

direkten Kosten (Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten) werden einander gegenüberge-

stellt.  

3.2.4 Berücksichtigung Indikatoren 

Abbildung 4 zeigt, welche Indikatoren bei welchen Bewertungsmethoden verwendet werden 

und wie das Mengengerüst aussieht:  
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— Bei den quantitativen Indikatoren werden für den Referenzzustand und die Varianten die 

Mengen anhand von Berechnungen aus dem Verkehrsmodell oder aus weiteren Daten-

grundlagen ermittelt. Daraus werden die absoluten und prozentualen Veränderungen der 

Varianten gegenüber dem Referenzzustand ersichtlich.  

— Für die qualitativen Indikatoren werden die Auswirkungen der Varianten in Form von Noten 

zwischen +3 und -3 beurteilt. +3 entspricht einer maximalen positiven Veränderung (maxi-

male Zielerfüllung) gegenüber dem Referenzzustand, -3 einer ebenso grossen negativen 

Veränderung. Es wird festgelegt, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit die Auswirkun-

gen mit der Höchst- oder Mindestnote von +3 oder -3 bewertet werden. 

 

 

Abbildung 4 Indikatoren mit Zuteilung zur Bewertungsmethode und zum Mengengerüst 

  

1.1 Reisezeiten MIV verringern x x quantitativ

1.2 Reisezeiten ÖV verringern x x quantitativ

1.3 Betriebskosten MIV senken x x quantitativ

1.4 Zuverlässigkeit des Verkehrssystems für MIV verbessern x quantitativ

1.5 Zuverlässigkeit des Verkehrssystems für ÖV verbessern x qualitativ

1.6 Attraktivität des Fuss- und Veloverkehrs steigern x qualitativ

2 Verkehrssicherheit erhöhen 2.1 Anzahl der Unfälle senken x x quantitativ

3.1 Investitionskosten minimieren x x quantitativ

3.2 Betriebs- und Unterhaltskosten tief halten x x quantitativ

3.3 Realisierungszeit und -risiken gering halten x qualitativ

4.1 Luftbelastung reduzieren (Emissionen) x x quantitativ

4.2 Luftbelastung reduzieren (Immission) x quantitativ

4.3 Treibhausgasemissionen reduzieren x x quantitativ

4.4 Beeinträchtigung von Lebensräumen und Schutzgebieten minimieren x qualitativ

4.5 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes minimieren x qualitativ

4.6 Flächenbeanspruchung minimieren x x quantitativ

4.7
Beeinträchtigung von Grundwasser und Oberflächengewässer 

minimieren
x qualitativ

5.1 Verkehrslärmbelastung reduzieren x x quantitativ

5.2 Lärmbelastete Flächen in Schutz- und Erholungsgebieten reduzieren x quantitativ

5.3 Trennwirkung durch Strassen reduzieren x quantitativ

5.4 Beeinträchtigung Ortsbild minimieren x qualitativ

5.5 Strassenraum siedlungsverträglicher gestalten (Potenzial) x qualitativ

6.1 Erreichbarkeit verbessern x qualitativ

6.2 Erschliessung der Arbeitsplatz- und Einkaufsgebiete verbessern x qualitativ

Nr. Oberziel Nr. Indikator Mengengerüst

1

Direkte Nutzen für alle 

Verkehrsteilnehmenden 

erhöhen

Umweltbelastung und 

Ressourcenverbrauch 

minimieren

NWA

3
Investitions- und 

Betriebskosten minimieren

KNA

5 Siedlungsgebiete aufwerten

4

6
Wirtschaftsentwicklung 

fördern
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3.3 Konfliktkarten 

In der ZMB 2011 wurden als Grundlage für die Bewertung für die folgenden vier Indikatoren 

des Zielsystems (siehe Kapitel 3.1) Konfliktkarten basierend auf nationalen Inventaren, Richt-

plänen, Nutzungsplanungen, Schutzverordnungen, Schutzinventaren etc. erarbeitet:  

— Indikator 4.4: Lebensräume und Schutzgebiete  

— Indikator 4.5: Landschaftsbild  

— Indikator 4.7: Grundwasser und Oberflächengewässer 

— Indikator 5.4: Ortsbild  

Die Karten wurden für die Neubeurteilung nicht neu erstellt. Basierend auf den alten Karten 

und der weiterbearbeiteten Variante 19 R werden die einzelnen Konflikte neu beurteilt. 
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4. Gesamtbewertung und -beurteilung 

4.1 Projekt und Investitionsausgaben 

Die Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster schliesst im Westen direkt an den Anschluss-

knoten A15 Schmerikon sowie im Osten im Bereich des Spitals Uznach an die Gasterstrasse 

an. Weiter sind vier Zwischenanschlüsse (Allmeindstrasse, Burgerfeld, Grynaustrasse und 

Benknerstrasse) geplant. Die Spange Ricken ist eine direkte Weiterführung der Verbindungs-

strasse A15-Gaster. Sie verläuft aufgrund der Höhendifferenz als geschwungene Linienführung 

vom Anschlussknoten Gasterstrasse bis zur Rickenstrasse und ermöglicht den Verkehr 

von/nach Ricken direkt an die neue Umfahrungsstrasse anzuschliessen. Dadurch kann die 

Gasterstrasse im Siedlungsbereich von Uznach weiter entlastet werden (vgl. Abbildung 5). Die 

Gesamtlänge der als Hauptverkehrsstrasse ausgestalteten Regionale Verbindungsstrasse 

A15-Gaster inklusive Spange Ricken beträgt rund 5.7 km und weist abschnittsweise eine Tras-

sierungsgeschwindigkeit zwischen 50 und 80 km/h auf. 

 

Abbildung 5 Übersicht Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster, IG A53, Stand 06.11.2020 
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 Flankierende Massnahmen 

Ein wichtiges Element für die Sicherstellung der Entlastungswirkung im Städtchen stellt die 

Verlagerung des Durchgangsverkehrs vom Städtchen auf die Verbindungsstrasse dar. Ent-

sprechend wurden die flankierenden Massnahmen für diese Variante vertieft ausgearbeitet. 

Aktuell ist vorgesehen, die Durchfahrt durch das Städtchen für den motorisierten Individualver-

kehr offen zu lassen. Jedoch soll gegenüber heute die Grundgeschwindigkeit durch die Einfüh-

rung einer Begegnungszone deutlich reduziert werden. Dadurch ist auf der Beziehung zwi-

schen Ricken und Anschluss Schmerikon die Fahrzeit via RVS A15-Gaster schneller als via 

Städtchen.  

Folgende flankierenden Massnahmen sind im Netz hinterlegt: 

— Ortsdurchfahrt Städtchen: Begegnungszone mit Geschwindigkeitslimit 20 km/h 

— Ortseingänge: Reduktion der Grundgeschwindigkeiten auf einzelnen Strecken bei den Orts-

eingängen Zürcherstrasse, Grynaustrasse, Rickenstrasse und Gasterstrasse 

— Rickenstrasse: Tempo 30 vom Zentrum bis Hotel Restaurant «Frohe Aussicht» 

— Ernetschwilerstrasse: Durchgehend Tempo 30 bis Dachsegg 

— Gasterstrasse: Tempo 30 bis Spital Uznach 

— Bahnhofstrasse: Durchgehend Tempo 30, Begegnungszone im Vorbereich des Bahnhofs 

— Zürcherstrasse Zentrumsbereich: Tempo 30 bis Kreisel Kunsthof 

— Zürcherstrasse Richtung Schmerikon: Tempo 50 bis Einbieger Burgerfeldstrasse 

— Grynaustrasse: Tempo 30 im Abschnitt Bahnhofstrasse – Zürcherstrasse 

— Herrenackerstrasse / Haselgässchen: Durchfahrt gesperrt Tempo 30 

 

Abbildung 6 Flankierende Massnahmen Variante 19 R  

 



ZMB Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster, Neubeurteilung / Schlussbericht  

 

Seite 16 
 

 

 Investitionsausgaben 

Eine wesentliche Grundlage für die Bewertung sind die Investitionsausgaben. Die Kostenschät-

zung stammt vom Tiefbauamt des Kantons St.Gallen. Die in Tabelle 2 ausgewiesenen Investi-

tionskosten umfassen Bau-, Planungs- und Landerwerbskosten. Im Kostenvoranschlag sind 

10% für Diverses und Unvorhergesehenes enthalten. Nicht berücksichtigt wird die Mehrwert-

steuer. Die Kostenübersicht findet sich in Anhang A3. Die Kostenschätzung liegt gegenüber 

der ZMB 2011 mehr als Dreimal so hoch2.  

Variante Investitionskosten  

[Mio. CHF, exkl. MWST.] 

Jährliche Kapitalkosten 

[Mio. CHF/Jahr, exkl. 

MWSt.] 

Jährliche Kosten baulicher  

Unterhalt [Mio. CHF/Jahr, 

exkl. MWST.] 

19 R 309.7 9.56 0.26 

Tabelle 2 Investitionen für die Neubeurteilung 

Damit die Vergleichbarkeit zur ZMB 2011 gegeben ist, sind in den Investitionskosten keine 

Kosten für flankierende Massnahmen enthalten. Aktuell liegt noch keine Kostenschätzung für 

alle flankierenden Massnahmen vor. Für die Teilmassnahme Betriebs- und Gestaltungskonzept 

Städtchen wird bei einer Kostengenauigkeit von +/- 30 Prozent von Investitionskosten von rund 

3.4 Mio. CHF3 ausgegangen. Zusätzlich entstehen Kosten für die beiden weiteren Teilmass-

nahmen Umgestaltung Ortseingänge und Temporegime Kaskadenmodell , für welche noch 

keine Kostenschätzung vorliegt. Im Verhältnis zum gesamten Investitionsvolumen von 309.7 

Mio. CHF fällt der zusätzliche Kostenanteil der flankierenden Massnahmen marginal aus. 

4.2 Verkehrsmodellierung: Unterschiede zur ZMB 2011 

 Referenzzustand 

Im Rahmen der ZMB 2011 wurde die Basisversion der damaligen Version des Verkehrsmodells 

Obersee verwendet. Der Prognosezustand war auf das Jahr 2025 ausgerichtet. Die Siedlungs-

entwicklung 2025 wurde für die drei Gemeinden Uznach, Schmerikon und Kaltbrunn in Abstim-

mung mit den Gemeinden sowie dem AREG Kanton St. Gallen spezifisch für die ZMB 2011 

überprüft und auf die damals aktuellen Plangrundlagen angepasst. Die Siedlungsentwicklung 

der übrigen Gemeinden im Modellperimeter basiert auf den Annahmen, welche für die Erstel-

lung des Prognosezustands 2025 im Verkehrsmodell unterstellt wurden. 

Im Jahr 2015 wurde das Verkehrsmodell Obersee aktualisiert und die Prognosezustände auf 

das Prognosejahr 2030 erweitert. Die aktualisierten Prognosezustände sind in der vorliegen-

den Neubeurteilung für die Modellierung der verkehrlichen Wirkungen der Regionalen Verbin-

dungsstrasse A15-Gaster verwendet worden. Im Rahmen der Aktualisierung des Verkehrsmo-

dells hat sich die Anzahl Netzelemente (Bezirke, Anbindungen, Strecken, Knoten etc.) verän-

dert. Auch die Anzahl und Verteilung der Anbindungen je Bezirk weichen teilweise deutlich von 

der Vorgängerversion ab.  

Die Veränderungen in den Netzelementen, das unterschiedliche Prognosejahr sowie v.a. die 

Anpassungen bei der Siedlungsentwicklung führen dazu, dass sich die Verkehrsnachfrage zwi-

schen den beiden Modellversionen teilweise deutlich unterscheidet. Zudem wurden im Rahmen 

der Aktualisierung neu separate Nachfragematrizen für PW und LW gerechnet worden. 

 
2  Es ist zu beachten, dass nicht nur die Variante 19 SR zwischenzeitlich teurer wurde, sondern auch die anderen Vari-

anten aus der ZMB 2011 zwischen 2 und 35 Mio. CHF zugenommen haben. Dies aufgrund der vertiefteren Ausarbei-

tung der Varianten. 

3  Gemeinde Uznach, Flyer «Entwicklung Zentrum Uznach», Planungsstand der flankierenden Massnahmen (FlaMa) zur regionalen 

Verbindungsstrasse A15-Gaster (RVS) und Einladung zur Mitwirkung, 2021. 
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Tabelle 3 zeigt die im Modell hinterlegten Einwohner und Arbeitsplätze sowie die daraus resul-

tierende Nachfrage für die Modellversion aus dem Jahre 2011 und der aktualisierten Modell-

version aus dem 2015. In der Tabelle sind die Werte aus den einzelnen Bezirken pro Gemeinde 

aggregiert worden. 

 

 Modell 2011* Modell Aktualisierung 2015** 

Einwohner Uznach Schmerikon Kaltbrunn Uznach Schmerikon Kaltbrunn 

IST 5’654 3’508 4’045 5’554 3’460 4’265 

Prognose 7’170 4’285 5’072 6’140 3’779 4’635 

Differenz +1'516 (27%) +777 (22%) +1'027 (25%) +586 (11%) +319 (9%) +370 (9%) 

Arbeitsplätze Uznach Schmerikon Kaltbrunn Uznach Schmerikon Kaltbrunn 

IST 3’453 1’298 1’316 3'292 1’327 1’687 

Prognose 4’465 1’753 1’836 3’588 1’381 1’441 

Differenz +1'012 (29%) +455 (35%) +520 (40%) +296 (9%) +54 (4%) -246 (-15%) 

MIV-Fahrten 

pro Tag*** 

Uznach Schmerikon Kaltbrunn Uznach Schmerikon Kaltbrunn 

Prognose 39’075 22’952 26’365 26’009 10’944 10’984 

*IST Zustand 2008, Prognosezustand 2025 

**IST Zustand 2010, Referenzzustand 2030 

***Modell 2011: Summe alle Motorfahrzeuge; Modell 2015: Summe aller LW und PW 

Tabelle 3  Vergleich der Nachfrage aus dem Modell ZMB 2011 und der aktualisierten Modellversion 

Insgesamt wurde im Modell ZMB 2011 eine sehr hohe Entwicklung der Strukturdaten prognos-

tiziert: Für die drei Gemeinden sind es rund +25% bei den Einwohnern und rund +33% bei den 

Arbeitsplätzen. Bei der Aktualisierung des Modells im 2015 wurde diese starke Entwicklung 

nach unten korrigiert: Die Bevölkerungszunahme für die drei Gemeinden Uznach, Schmerikon 

und Kaltbrunn beträgt neu nur noch rund 10% bzw. +2% bei der Arbeitsplatzentwicklung. Die 

hohen im alten Modell Prognosewerte führen zu einer deutlich höheren Verkehrsnachfrage im 

Modell ZMB 2011. Die aufsummierten MIV-Fahrten pro Tag über alle drei Gemeinden liegen 

im Modell 2011 fast doppelt so hoch wie beim aktualisierten Modell. Ursache dafür sind neben 

den beschriebenen Anpassungen bei der Siedlungsentwicklung auch unterschiedliche Annah-

men bei der Verkehrserzeugung für die drei Gemeinden: Für die Modellaktualisierung stand 

eine neuere Datengrundlage (Mikrozensus Mobilität und Verkehr 2010) zur Verfügung. 

Dadurch hat sich die Anzahl erzeugter MIV-Wege pro «Struktureinheit» (EW/AP) bei der Aktu-

alisierung 2015 gegenüber dem Modell ZMB 2011 verändert. Sie ist bei den drei Gemeinden 

fast halb so gross wie im Modell 2011. Ein Vergleich des gesamten Verkehrsaufkommens zwi-

schen dem Modell ZMB 2011 und der Modellaktualisierung 2015 für die benachbarte Gemeinde 

Tuggen zeigt, dass dort die Abweichungen zwischen den beiden Modellversionen deutlich ge-

ringer ausfallen. Dies deutet darauf hin, dass im alten Modell für Uznach, Kaltbrunn und 

Schmerikon verhältnismässig hohe MIV Erzeugungsraten pro Struktureinheit zur Anwendung 

kamen.  

 Planzustand 

Der Planzustand basiert auf dem Referenzzustand und umfasst die Variante 19 R. Die detail-

lierten verkehrlichen Wirkungen sind in Kapitel 4.3 ausgeführt. Seit der ZMB 2011 wurde die 

Linienführung der Regionalen Verbindungsstrasse A15-Gaster weiter optimiert. Diese Optimie-
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rungen sind in das Verkehrsmodell der vorliegenden Bewertung eingeflossen. Folgende Ände-

rungen sind in die modelltechnische Umsetzung der beiden Planfälle gegenüber der ZMB 2011 

eingeflossen. 

— Die Trassierungsgeschwindigkeit der Verbindungsstrasse wurde mittlerweile ab-

schnittsweise festgelegt und liegt im Durchschnitt höher als bei der ZMB 2011. So dau-

ert neu die Fahrzeit in der Variante 19 R im DTV vom Kreisel auf der St. Gallerstrasse 

via neue Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster bis zum Anschluss Rickenstrasse 

6 Minuten und 28 Sekunden (s. Abbildung 7). Im Modell 2011 hat dieselbe Fahrtrelation 

gemäss Verkehrsmodell noch 7 Minuten und 3 Sekunden gedauert. Zum Vergleich 

dauert die Fahrzeit für dieselbe Relation via Durchfahrt durchs Städtchen Uznach im 

Referenzzustand 2030 5 Minuten und 39 Sekunden. 

 

Abbildung 7  Kurzwegsuche vom Kreisel beim Anschluss Schmerikon bis zum östlichen Ende der Regionalen 

Verbindungsstrasse A15-Gaster auf der Rickenstrasse  

— Aufgrund der Rückstauproblematik im Bereich des Bahnübergangs Allmeind ist im Planzu-

stand die Allmeindstrasse gesperrt. Dies verhindert ungewollte Routen von der St. Gal-

lerstrasse via Bahnübergang zum Zwischenanschluss Allmeindstrasse auf die neue Verbin-

dungsstrasse. Stattdessen können Fahrzeuge von der St. Gallerstrasse herkommend nur 

via Kreisel beim Autobahnanschluss Schmerikon auf die neue Verbindungsstrasse gelan-

gen. Somit wird einzig das Industriegebiet südlich der Allmeindstrasse via neuen Zwischen-

anschluss Allmeindstrasse bedient. 

— Die Verbindungsstrasse weist einen Zwischenanschluss auf der Benknerstrasse auf. Dieser 

ist nur vom östlichen Teil von/Richtung Benken befahrbar. Die Siedlungsgebiete entlang der 

Benknerstrasse im Ortsgebiet von Uznach können die Verbindungsstrasse nur via An-

schluss Grynaustrasse befahren. 

— Der Zwischenanschluss auf die Gasterstrasse erfolgt nicht direkt auf dem Kreuzungspunkt 

der heutigen Gasterstrasse sondern leicht nördlich davon. Dies aufgrund der Untertunne-

lung des östlichen Endes des Siedlungsbereichs von Uznach. 

— Die Linienführung der Spange Ricken wurde im Vergleich zur ZMB 2011 nochmals geändert 

und weist nun eine zusätzliche Länge von knapp 150 m auf. 

All die obengenannten Veränderungen im Referenz- und Planzustand gegenüber den Varian-

ten aus der ZMB 2011 wirken sich auf die Veränderung der Personenstunden respektive Fahr-
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leistung innerhalb des Perimeters aus. Aus diesem Grund können die Zahlen aus dem Ver-

kehrsmodell aus der ZMB 2011 nicht direkt mit denjenigen der aktuellen Variante verglichen 

werden. 

4.3 Verkehrliche Wirkungen Variante 19 R 

Als Grundlage für die Bewertung werden die verkehrlichen Auswirkungen der Varianten mit 

dem Verkehrsmodell untersucht. Hierfür wird als Referenzzustand das Strassennetz gemäss 

Kapitel 2 verwendet. Der Belastungsplot der Variante 19 R befindet sich im Anhang A4. 

Das Verkehrsaufkommen im Innerortsbereich von Uznach nimmt durch die neue Regionale 

Verbindungsstrasse A15-Gaster deutlich ab. Durch die Umgestaltung des Städtchens zur Be-

gegnungszone wird der West-Ost querende Durchgangsverkehr von Uznach auf die Regionale 

Verbindungsstrasse A15-Gaster geleitet. Folge davon ist eine prognostizierte Verkehrsab-

nahme durch das Städtchen von täglich knapp 10'000 Fahrten. Es verbleiben noch rund 8'000 

Fahrten pro Tag. Die Umgestaltung des Städtchens führt folglich auch zu einer starken Entlas-

tungswirkung auf den Hauptverkehrsachsen der Zürcherstrasse, Gasterstrasse und Ricken-

strasse.  

Sowohl der Durchgangsverkehr als auch der Grossteil des Quell-/Zielverkehrs von Uznach 

kann über die neue Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster abgewickelt werden. Dank 

mehreren Zwischenanschlüssen erhöhen sich die Umwegfahrten für den Quell-Zielverkehr von 

Uznach nur in geringem Masse. Auch der Binnenverkehr in Uznach kann nach wie vor durch 

das Städtchen verkehren. Über den gesamten räumlichen Perimeter gesehen resultiert eine 

minime Fahrleistungszunahme von unter 1 % gegenüber dem Referenzzustand (Indikator 1.3). 

Die leicht höhere Fahrleistung führt gesamthaft zu keinen nennenswerten Veränderungen der 

MIV-Reisezeiten im Perimeter (Indikator 1.1). Zwar erfährt beispielsweise die Relation An-

schluss Schmerikon – Anschluss Gaster via neue Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster 

eine Erhöhung der Reisezeit von rund 50 Sekunden gegenüber der Stammroute durch das 

Städtchen Uznach im Referenzzustand. Auch die Reisezeiten für den weiterhin durch das 

Städtchen verkehrende Verkehr erhöhen sich deutlich. Aber auf der anderen Seite verbessert 

sich die Zuverlässigkeit des Verkehrssystems für den Quell-Zielverkehr im Innerortsbereich 

von Uznach und auf den Zubringerachsen zum Städtchen.  

Kleinräumige Zunahmen an Verkehrsbelastungen sind im Bereich Usserhirschland aufgrund 

des Zwischenanschluss Burgerfeld sowie im Zufahrtsbereich der Gasterstrasse auf die neue 

Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster zu erwarten. Im Bereich Usserhirschland mit den 

Einkaufsnutzungen (Coop, Denner etc.) ergeben sich Richtung Anschluss A15 Tuggen zwei 

reisezeitäquivalente Optionen via Anschluss A15 Schmerikon oder via Grynaustrasse. Dies 

erklärt die richtungsgetrennten Zu- bzw. Abnahmen auf der Grynaustrasse sowie die deutli-

chere richtungsgetrennte Abnahme auf der Autobahn A15 vom Anschluss Tuggen Richtung 

Anschluss Schmerikon. Mit entsprechenden Massnahmen im Einfahrtsbereich des Autobahn-

anschlusses Schmerikon oder beim Zwischenanschluss Grynaustrasse kann aktiv auf diese 

Routenoptionen Einfluss genommen werden.  

Die Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster weist im DTV 2030 auf dem am stärksten be-

fahrenen Querschnitt zwischen dem Anschluss Grynaustrasse und dem Anschluss Benk-

nerstrasse eine prognostizierte Belastung von über 10'000 Fahrten auf (siehe Anhang A4). Auf 

der Spange Ricken liegt die Querschnittsbelastung mit täglich rund 4'500 Fahrzeuge deutlich 

tiefer. 
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Abbildung 8 Differenzbelastung DTV 2030 der Variante 19 R - Referenzzustand  

4.4 Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Bewertung erläutert. Die Grundlagen, Annah-

men und Ergebnisse für die einzelnen Indikatoren sind im Anhang A4 auf den Indikatorenblät-

tern dokumentiert. 

4.4.1 Nutzwertanalyse 

Die Nutzwertanalyse führt zu folgendem Endergebnis: 

 

Abbildung 9 Gesamtnutzwert 
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Abbildung 10 Gesamtnutzwert aufgeschlüsselt nach positiven und negativen Teilnutzen 

 

 

Abbildung 11 Gesamtnutzwert aufgeschlüsselt nach Indikatoren 

Das Ergebnis lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

Die Variante 19 R erreicht einen kleinen positiven Gesamtnutzwert. Folgende Indikatoren füh-

ren zu einem grossen positiven Nutzen: 

— 5.3 Reduktion der Trennwirkung 

— 5.5 Potential zu einer siedlungsverträglicheren Gestaltung des Strassenraums 

— 6.2 Verbesserte Erschliessung der Einkaufs- und Arbeitsplatzgebiete 

— 6.1 Verbesserte Erreichbarkeit A15 – Gaster 

— 1.6 Verbesserungen für den Fuss- und Veloverkehr 

— 2.1 Reduktion der Anzahl Unfälle 

— 1.4 Zuverlässigkeit des Verkehrssystems für MIV verbessern 
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Folgende Indikatoren erzielen einen grossen negativen Nutzen:  

— 3.1 Investitionskosten 

— 4.4 Beeinträchtigung Lebensräume und Schutzgebiet  

— 4.5 Beeinträchtigung Landschaftsbild  

— 3.3 Realisierungszeit und -risiken 

— 4.7 Beeinträchtigung Gewässer 

Hierbei ist zu erwähnen, dass durch die Übernahme der Eckwerte von der ZMB 2011 für die 

Skalierung eine leichte Verzerrung stattfindet. Würde diese Skalierung an die neue Beurteilung 

angepasst, wäre der Gesamtnutzwert tiefer, jedoch immer noch leicht positiv.  

4.4.2 Kosten-Wirksamkeits-Analyse 

 

Abbildung 12 Kosten-Wirksamkeits-Analyse 

Die Aussagekraft dieser Abbildung ist sehr gering. Eine Betrachtung der Kosten-Wirksamkeit 

macht beim Vergleich von mehreren Varianten Sinn, weil damit eine Aussage möglich ist, wel-

che Variante pro aufgewendeten Franken den grösseren Nutzen bringt. Im Vergleich zur ZMB 

2011 hat sich die Kosten-Wirksamkeit deutlich verschlechtert, da die Investitionskosten mehr 

als drei Mal so hoch ausfallen und der Nutzen sich im Gegenzug nicht relevant verändert hat. 
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4.4.3 Kosten-Nutzen-Analyse 

 

Abbildung 13 Nutzen-Kosten-Verhältnis 

Ein Projekt kann erst bei einem Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV) > 1 aus volkswirtschaftlicher 

Sicht zur Realisierung empfohlen werden. Die Variante 19 R hat ein NKV deutlich < 1 und ist 

deshalb volkswirtschaftlich betrachtet nicht sinnvoll. Insgesamt sind die Investitions- und Be-

triebskosten für diese Variante höher als der monetarisierbare Nutzen. Nur die Reduktion der 

Anzahl Unfälle generiert einen relevanten Nutzen. Bei den anderen Indikatoren sind die Nutzen 

gering (Luftbelastung, Treibhausgasemissionen) oder gar negativ (Reisezeiten, Betriebskos-

ten, Lärm). Es gilt zu beachten, dass zwar der Nutzen der Flankierenden Massnahmen berück-

sichtigt ist, jedoch die Kosten für diese Massnahmen in den Gesamtkosten noch nicht enthalten 

sind. Die Kosten für die flankierenden Massnahmen liegen im tiefen einstelligen Prozentbereich 

gegenüber den gesamten Investitionsvolumen und verändern das Ergebnis des Nutzen-Kos-

ten-Verhältnis nur marginal. 
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4.4.4 Vergleich zur ZMB 2011 

 

Tabelle 4 Bewertungsergebnisse im Vergleich zur ZMB 2011 

Da einerseits in der ZMB 2011 ein anderer Stand des Verkehrsmodells verwendet wurde und 

die Unterschiede zum aktuellen Verkehrsmodell erheblich sind (vgl. Kapitel 4.2) und anderer-

seits sich die Kosten signifikant verändert haben, ist eine Vergleichbarkeit zwischen ZMB 2011 

und Neubeurteilung nur bedingt möglich. 

Die grössten Differenzen in der Bewertung sind die folgenden: 

— 1.1 Reisezeit: Aufgrund der höheren Geschwindigkeiten auf der Verbindungsstrasse (Tras-

sierungsgeschwindigkeit, weniger Anschlüsse) sind die Reisezeitverluste geringer. Für den 

Grossteil der Fahrtrelationen innerhalb des Perimeters sind die Fahrzeitveränderungen ge-

genüber der ZMB 2011 zwar marginal (P-h/Tag: +1.5% bzw. -0.1%). Aufsummiert auf ein 

ganzes Jahr sowie multipliziert mit den Kostenansätzen, zeigen sich deutliche Veränderun-

gen der Nutzen [Mio. CHF/Jahr] gegenüber der ZMB 2011. 

— 1.3 Betriebskosten MIV: Die Fahrleistungszunahmen der Neubeurteilung sind geringer als 

jene der ZMB 2011, weshalb auch die Kosten geringer ausfallen. Bei der Neubeurteilung 

sind aufgrund der höheren Trassierungsgeschwindigkeit der neuen Verbindungsstrasse die 

Belastungszunahmen auf der A15 auf dem Abschnitt Tuggen – Schmerikon sowie auf der 

Grynaustrasse deutlich geringer als in der ZMB 2011. Dadurch sind die Weglängen in der 

Neubeurteilung kürzer und damit die Fahrleistungszunahmen geringer. 

ZMB: 19 SR 19R ZMB: 19 SR 19R

1.1 Reisezeiten MIV verringern -7 0 -8.94 -0.07

1.2 Reisezeiten ÖV verringern -7 -7 -0.11 -0.12

1.3 Betriebskosten MIV senken -7 -1 -2.53 -0.29

1.4 Zuverlässigkeit des Verkehrssystems für MIV verbessern 13 41

1.5 Zuverlässigkeit des Verkehrssystems für ÖV verbessern 13 8

1.6 Attraktivität des Fuss- und Veloverkehrs steigern 33 33

2 Verkehrssicherheit erhöhen 2.1 Anzahl der Unfälle senken 6 7 5.44 6.70

3.1 Investitionskosten minimieren -28 -87 -3.08 -9.56

3.2 Betriebs- und Unterhaltskosten tief halten -20 -23 -2.24 -2.49

3.3 Realisierungszeit und -risiken gering halten -33 -38

4.1 Luftbelastung reduzieren (Emissionen) -5 1 -0.04 0.01

4.2 Luftbelastung reduzieren (Immission) 3 4

4.3 Treibhausgasemissionen reduzieren -6 0 -0.33 0.01

4.4 Beeinträchtigung von Lebensräumen und Schutzgebieten minimieren -46 -50

4.5 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes minimieren -29 -38

4.6 Flächenbeanspruchung minimieren -9 -5 -0.02 -0.01

4.7
Beeinträchtigung von Grundwasser und Oberflächengewässer 

minimieren
-42 -42

5.1 Verkehrslärmbelastung reduzieren 7 5 -0.04 -0.05

5.2 Lärmbelastete Flächen in Schutz- und Erholungsgebieten reduzieren 0 -1

5.3 Trennwirkung durch Strassen reduzieren 50 52

5.4 Beeinträchtigung Ortsbild minimieren -4 -4

5.5 Strassenraum siedlungsverträglicher gestalten (Potenzial) 50 29

6.1 Erreichbarkeit verbessern 29 33

6.2 Erschliessung der Arbeitsplatz- und Einkaufsgebiete verbessern 46 42

6
Wirtschaftsentwicklung 

fördern

5 Siedlungsgebiete aufwerten

4

Umweltbelastung und 

Ressourcenverbrauch 

minimieren

Nr. Indikator
Nutzenpunkte

Kosten bzw. Nutzen / Jahr 

[Mio. Fr / Jahr]

3
Investitions- und 

Betriebskosten minimieren

1

Direkte Nutzen für alle 

Verkehrsteilnehmenden 

erhöhen

Nr. Oberziel
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— 3.1 Investitionskosten: Die Investitionskosten sind im Vergleich zur ZMB 2011 mehr als drei 

Mal so hoch.  

Stellt man die Differenz der Investitionskosten (Erhöhung von 3.08 Mio. Fr. / Jahr auf 9.56 Mio. 

Fr / Jahr) der Differenz der monetarisierten Reisezeit- und Betriebskosten (Reduktion von 8.94 

Mio. Fr / Jahr auf 0.07 Mio. Fr / Jahr) gegenüber, fällt die Veränderung bei den Reiszeit- und 

Betriebskosten höher aus. Entsprechend werden die höheren Investitionskosten von den ge-

ringeren Reisezeit- und Betriebskosten überkompensiert. Damit wird insgesamt das Nutzen-

Kosten-Verhältnis gegenüber der ZMB 2011 deutlich besser. Der Gesamtnutzwert ist hingegen 

aufgrund der viel höheren Investitionskosten wesentlich tiefer.  

4.5 Fazit 

Mit der vorliegenden Variante kann das Städtchen Uznach soweit vom MIV-Verkehr entlastet 

werden, dass eine städtebauliche Aufwertung und eine Aufwertung zu Gunsten des Fuss- 

und Veloverkehrs möglich sind. Die Einkaufs- und Arbeitsplatzgebiete können besser er-

schlossen, die Anzahl Unfälle reduziert und die Zuverlässigkeit des Verkehrssystems für den 

MIV kann verbessert werden. Dem gegenüber stehen jedoch sehr hohe Investitionskosten 

und massive Beeinträchtigungen von Lebensräumen, Schutzgebieten und vom Grundwasser. 

Auch das Landschaftsbild wird insbesondere durch die Spange Ricken stark beeinträchtigt.  

 

Bei der Kosten-Nutzen-Analyse werden nur monetarisierbare Grössen erfasst. D.h. die oben 

erwähnten negativen Faktoren wie Auswirkungen auf die Lebensräume und Schutzgebiete, 

auf das Landschaftsbild oder das Grundwasser sind ebenso wie die positiven städtebaulichen 

Auswirkungen und die Verbesserungen für den Fuss- und Veloverkehr nicht berücksichtigt, 

da diese Indikatoren nicht monetarisiert werden können. Aus dieser Analyse resultiert ein 

Nutzen-Kosten-Verhältnis, welches deutlich unter 1 liegt. Das bedeutet, dass die Investitions- 

und Betriebskosten höher sind als der aus der Variante hervorgehende Nutzen, welcher pri-

mär durch die Reduktion der Anzahl Unfälle generiert wird.   
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A1 Berücksichtigtes Strassennetz 
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A2 Situationsplan 
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A3 Kostenübersicht 

 

 

A Erwerb von Grund und Rechten 0 Total I. 11.6 Mio  SFr.            

0.1 Grundstücke 7.85 Mio  SFr.                     

0.2 Immobilien 3.71 Mio  SFr.                     

0.3 Entschädigungen 0.00 Mio  SFr.                     

Bau

B Bauarbeiten 1 Total II. 218.5 Mio  SFr.          

1.1 Erdarbeiten, Entwässerung 35.28 Mio  SFr.                   

1.2 Belagsarbeiten 14.80 Mio  SFr.                   

1.3 Kunstbauten 57.59 Mio  SFr.                   

1.4 Tunnel 99.42 Mio  SFr.                   

1.5 Eisenbahn 0.00 Mio  SFr.                     

1.6 Sonderbauwerke, Einzelbauteile 11.41 Mio  SFr.                   

Nebenarbeiten 2 Total III: 12.7 Mio  SFr.            

2.1 Strassenausrüstung, Leiteinrichtungen 3.61 Mio  SFr.                     

2.2 Bepflanzung, Sondagen 1.65 Mio  SFr.                     

2.3 Elektromechanische Einrichtungen 6.85 Mio  SFr.                     

2.4 Verlegung Werkleitungen 0.59 Mio  SFr.                     

C 3 Total IV: 65.5 Mio  SFr.            

3.1 Vorprojekt, Bauprojekt 0.00 Mio  SFr.                     

3.2 Projekt, Bauleitung, OBL 46.53 Mio  SFr.                   

3.3 Geologe etc. 19.00 Mio  SFr.                   

3.4 Vermarktung 0.00 Mio  SFr.                     

3.5 Öffentlichkeitsarbeit 0.00 Mio  SFr.                     

D Weiteres 4 Total V 1.4 Mio  SFr.              

4.1 Abbruch 1.42 Mio  SFr.                     

4.2 Zusätzliche Arbeiten 0.00 Mio  SFr.                     

4.3 Altlasten 0.00 Mio  SFr.                     

4.4 Beweissicherung 0.00 Mio  SFr.                     

4.5 prov. Verkehrsführung 0.00 Mio  SFr.                     

4.6 Hilfsbrücken 0.00 Mio  SFr.                     

E Unvorhergesehenes 5 Total VI 0.0 Mio  SFr.              

5.1 Unvorhergesehenes ca.10% 0.00 Mio  SFr.                     

5.2 Teuerung 0.00 Mio  SFr.                     

Total Invenstitionskosten (A bis E) 309.7 Mio  SFr.          

Honorare und

übrige Kosten

Variante 19 SR
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A4 Belastungsplots 

Belastungsplot Referenzzustand 

Belastungsplot Planzustand Variante 19 R 
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A5 Indikatorenblätter 

1.1 Reisezeiten MIV verringern 

1.2 Reisezeiten ÖV verringern 

1.3 Betriebskosten MIV senken 

1.4 Zuverlässigkeit des Verkehrssystems für MIV verbessern 

1.5 Zuverlässigkeit des Verkehrssystems für ÖV verbessern 

1.6 Attraktivität des Fuss- und Veloverkehrs steigern 

2.1 Anzahl der Unfälle senken 

3.1 Investitionskosten minimieren 

3.2 Betriebs- und Unterhaltskosten tief halten 

3.3 Realisierungszeit und -risiken gering halten 

4.1 Luftbelastung reduzieren (Emissionen) 

4.2 Luftbelastung reduzieren (Immission) 

4.3 Treibhausgasemissionen reduzieren 

4.4 Beeinträchtigung von Lebensräumen und Schutzgebieten minimieren  

4.5 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes minimieren 

4.6 Flächenbeanspruchung minimieren 

4.7 Beeinträchtigung von Grundwasser und Oberflächengewässer minimieren  

5.1 Verkehrslärmbelastung reduzieren 

5.2 Lärmbelastete Flächen in Schutz- und Erholungsgebieten reduzieren  

5.3 Trennwirkung durch Strassen reduzieren 

5.4 Beeinträchtigung Ortsbild minimieren 

5.5 Strassenraum siedlungsverträglicher gestalten  

6.1 Erreichbarkeit verbessern 

6.2 Erschliessung der Arbeitsplatz- und Einkaufsgebiete verbessern 

 



1.1: Teilziel «Reisezeiten MIV verringern»

Oberziel: Direkte Nutzen für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen

Messgrösse: P-h/Tag

Hauptgewichtung: 3%

Beschreibung des Indikators

Grundlagen

Mengengerüst Bewertung

Nutzwertanalyse Kosten-Nutzen-Analyse

[P-h/Tag] Funktion Nutzwertanalyse [Mio Fr / Jahr]

Legende: Referenzzustand  Skalierungsfunktion: Monetarisierungsansatz

19 R_Begeg.zone  +/-50 Punkte =

 

 

Erläuterung zur Einheit  Erläuterung Erläuterung

Mengengerüst

P-h/Tag

Referenzzustand 12’204

19 R_Begeg.zone 12’224

Gründe für die Unterschiede

-0.07 Mio

Veränderung der Reisezeiten um +/- 50% im 

Untersuchungsperimeter

Ziel ist eine Reduktion der MIV-Reisezeit. Zur Berechnung der Personenstunden werden die Fahrzeugstunden über den 

durchschnittlichen Besetzungsgrad auf Personenstunden umgerechnet. Für die NWA und die KNA werden der DTV und die ASP 

berücksichtigt.

0

Personenverkehr: 27.- CHF / P-h

Güterverkehr: 100.- CHF / P-h

- Verkehrsmodell Obersee (DTV und ASP)

- Besetzungsgrad gemäss Mikrozensus 2005

- Monetarisierungsansatz gemäss NISTRA (2003)

Bei dieser Variante resultiert via neue Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster eine Fahrzeitverlängerung von rund 50 

sec vom Anschluss Schmerikon Richtung Ricken gegenüber dem Referenzzustand. Durch die Verlagerung des Verkehrs 

auf die Regionale Verbindungsstrasse und durch die flankierenden Massnahmen im Innerortsbereich von Uznach 

resultiert in der Bilanz eine leichte Zunahme der Reisezeiten im Gesamtsystem.

[Mio Fr / Jahr]

Variante

Nutzenpunkte

0

Kosten bzw. Nutzen / Jahr

Summe der Reisezeiten in P-h. 

Besetzungsgrad: P-Verkehr: 1.57 P pro 

Fz, Schwerverkehr: 1.1 P pro Fz
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1.2: Teilziel «Reisezeiten ÖV verringern»

Oberziel: Direkte Nutzen für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen

Messgrösse: P-h/Tag

Hauptgewichtung: 4%

Beschreibung des Indikators

Grundlagen

Mengengerüst Bewertung

Nutzwertanalyse Kosten-Nutzen-Analyse

[P-h/Tag] Funktion Nutzwertanalyse [Mio Fr / Jahr]

Legende: Referenzzustand  Skalierungsfunktion: Monetarisierungsansatz

19 R_Begeg.zone  +/-50 Punkte =

 

 

Erläuterung zur Einheit  Erläuterung Erläuterung

Mengengerüst

P-h/Tag

Referenzzustand 170

19 R_Begeg.zone 182

Gründe für die Unterschiede

Kosten bzw. Nutzen / Jahr

0

Der öffentliche Verkehr fährt weiterhin auf dem bisherigen Strassennetz. Die längeren Reisezeiten bei der untersuchten 

Variante ergeben sich vor allem aufgrund der flankierenden Massnahmen. 

[Mio Fr / Jahr]

Variante
Nutzenpunkte

0

-0.12 Mio-7

Veränderung der Reisezeiten um +/- 50% im 

Untersuchungsperimeter

Ziel ist eine Reduktion der ÖV-Reisezeiten. Zur Berechnung der Personenstunden werden die ÖV-Fahrzeugstunden über den 

durchschnittlichen Besetzungsgrad auf Personenstunden umgerechnet. Für die NWA und die KNA werden der DTV und die ASP 

berücksichtigt.

- Verkehrsmodell (DTV und ASP)

- Anzahl Busse gemäss Fahrplan (2008)

- Fahrgastzahlen Linthbus

- Monetarisierungsansatz gemäss NISTRA (2003)

Privat-Verkehr: 27.- CHF / P-h

Summe der Reisezeiten in 

Personenstunden. Besetzungsgrad 

(Personen) DTV: 11.3, ASP: 13.3
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1.3: Teilziel «Betriebskosten MIV senken»

Oberziel: Direkte Nutzen für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen

Messgrösse: Fz-km/a

Hauptgewichtung: 1%

Beschreibung des Indikators

Grundlagen

Mengengerüst Bewertung

Nutzwertanalyse Kosten-Nutzen-Analyse

[Fz-km/a] Funktion Nutzwertanalyse [Mio Fr / Jahr]

Legende: Referenzzustand  Skalierungsfunktion: Monetarisierungsansatz

19 R_Begeg.zone  +/-50 Punkte =

 

 

Erläuterung zur Einheit  Erläuterung Erläuterung

Mengengerüst

Fz-km/a

Referenzzustand 186’773’229

19 R_Begeg.zone 188’284’228

Gründe für die Unterschiede

Veränderung der Betriebskosten um +/- 

50% im Untersuchungsperimeter

Ziel ist eine Senkung der direkten Kosten für den MIV (Betriebskosten der Fahrzeuge) und somit eine Erhöhung des Nutzens für die 

MIV-Benutzenden. Dazu werden die Fz-km von Personen- und Lastwagen getrennt ermittelt.

- Verkehrsbelastungen und Streckenlängen gemäss Verkehrsmodell Obersee

- Monetarisierungsansätze gemäss NISTRA (2003)

0

Kosten bzw. Nutzen / Jahr

[Mio Fr / Jahr]

Privat-Verkehr:  0.18 CHF / Fzkm

Güter-Verkehr:  0.41 CHF / Fzkm

Die Fahrtweiten auf der neuen Verbindungsstrasse sind grösser. Aufgrund der FlaMas wird der Widerstand im 

Innerortsbereich erhöht und dadurch verlagert sich der Verkehr auf die neue Verbindungsstrasse. Die Regionale 

Verbindungsstrasse A15-Gaster führt damit insgesamt zu einer  Zunahme der Fahrleistung gegenüber dem 

Referenzzustand.

Summe der Fahrzeugkilometer

Variante
Nutzenpunkte

0

-1 -0.29 Mio

-50

0

50

-105 Mio -70 Mio -35 Mio 35 Mio 70 Mio 105 Mio

100.0% 100.8%

50 Mio

100 Mio

150 Mio

200 Mio

250 Mio

-10 Mio

-8 Mio

-6 Mio

-4 Mio

-2 Mio

2 Mio

4 Mio

6 Mio

8 Mio

10 Mio



1.4: Teilziel «Zuverlässigkeit des Verkehrssystems für MIV verbessern»

Oberziel: Direkte Nutzen für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen

Messgrösse: Stauindex

Hauptgewichtung: 3%

Beschreibung des Indikators

Grundlagen

Mengengerüst Bewertung

Nutzwertanalyse Kosten-Nutzen-Analyse

[Stauindex] Funktion Nutzwertanalyse [Mio Fr / Jahr]

Legende: Referenzzustand  Skalierungsfunktion: Monetarisierungsansatz

19 R_Begeg.zone  +/-50 Punkte =

 

 

Erläuterung zur Einheit  Erläuterung Erläuterung

Mengengerüst

Stauindex

Referenzzustand 86

19 R_Begeg.zone 50

Gründe für die Unterschiede

0

Die Zuverlässigkeit für den MIV verbessert sich vor allem im Innerortsbereich durch die Verkehrsverlagerung und der 

flankierenden Massnahmen im Zentrumsbereich massiv. 

Kosten bzw. Nutzen / Jahr

41

0

[Mio Fr / Jahr]

Variante
Nutzenpunkte

Veränderung der Zuverlässigkeit des 

Verkehrssystems für den MIV um +/- 50%

Mit diesem Indikator wird untersucht, ob Kapazitätsengpässe im Strassenverkehr durch die Verbindungsstrasse vermindert werden 

können. Zur Messung des Staurisikos wird ein "Stauindex" verwendet. Dabei wird als Basis die verkehrsmengenabhängige 

Geschwindigkeitsveränderung auf den Streckenabschnitten genommen, d.h. das Verhältnis der Geschwindigkeiten zwischen 

belastetem und unbelastetem Zustand in der Spitzenstunde. Der Index wird anschliessend mit der Linklänge gewichtet.

- Verkehrsmodell Obersee (ASP)

- Staurisiko-Index-Kurve (Summierte Streckenlängen und Fahrleistungen gegenüber Verhältnis Vakt zu V0): Kein 

Staurisiko (=0) wenn Vakt mindestens 0.9 V0. 

Zunahme/Reduktion der 

????????????????????

Der Stauindex repräsentiert das Potenzial 

für stockenden Verkehr.
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Oberziel: Direkte Nutzen für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen

Messgrösse: qualitativ

Hauptgewichtung: 5%

Beschreibung des Indikators Nutzwertanalyse

Grundlagen

Beurteilung

Nötige Veränderung zur Erreichung der Mindest-/Höchstpunktzahl (+3)

Variante "Note"

Referenzzustand  +/- 0  +/- 0

19 R_Begeg.zone + 0.50 + 8Bereits heute weist im Raum Uznach der ÖV eine hohe Zuverlässigkeit auf. Mit der 

Regionalen Verbindungsstrasse, der Begegnungszone und der zusätzlichen Verbindung 

Gasterstrasse - Rickenstrasse verbessert sich die Situation für den ÖV. Der 

Hauptkonfliktpunkt (Einbiegen Bus von Bahnhof- in Grynaustrasse) bleibt weiterhin 

bestehen, da die Grynaustrasse nicht relevant entlastet wird.

1.5: Teilziel «Zuverlässigkeit des Verkehrssystems für ÖV verbessern»

Mit diesem Indikator wird untersucht, ob eine allfällige 

Verminderung der Kapazitätsengpässe im Strassenverkehr 

durch die Verbindungsstrasse auch Auswirkungen auf die 

Zuverlässigkeit des ÖV hat.

Ausgangszustand mit dem verglichen wird

Beschrieb

- Verkehrsmodell Obersee

- Anzahl Buskurse und Linienführung gemäss Fahrplan (2010)

Nutzen-

punkte

Massive Erhöhung der Zuverlässigkeit des ÖV auf allen Abschnitten

-50 -33 -17 0 17 33 50

Referenzzustand

19 R_Begeg.zone

Nutzenpunkte

Varianten



Oberziel: Direkte Nutzen für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen

Messgrösse: qualitativ

Hauptgewichtung: 4%

Beschreibung des Indikators Nutzwertanalyse

Grundlagen

Beurteilung

Nötige Veränderung zur Erreichung der Höchstpunktzahl (+3) 

Variante "Note"

Referenzzustand  +/- 0  +/- 0

19 R_Begeg.zone + 2.00 + 33Verkehrsentlastung Städtchen, Zürcher-, Ricken- und teilweise Gasterstrasse (+2.50)

Beeinträchtigung bestehende Velowege durch neue Infrastruktur/Knoten (-0.50)

1.6: Teilziel «Attraktivität des Fuss- und Veloverkehrs steigern»

Die Attraktivität des Fuss- und Veloverkehrs kann primär durch 

Ausbauten des Strassen- und Wegnetzes (Schliessung von 

Netzlücken), Steigerung der Aufenthaltsqualität, Behebung von 

kritischen Stellen (Erhöhung Verkehrssicherheit) sowie durch 

eine Reduktion der Verkehrsbelastung des MIV in den 

entsprechenden Strassenquerschnitten verbessert werden. Der 

letzte Aspekt, die Entlastung des Städtchens Uznach, spielt bei 

verschiedenen Indikatoren eine wichtige Rolle. Die hier 

vorgenommene Beurteilung beschränkt sich strikt auf die 

Auswirkungen auf den Fuss- und Veloverkehr. 

Ausgangszustand mit dem verglichen wird

Beschrieb

Folgende Aspekte werden beurteilt:

- Veränderung für den Fuss- und Veloverkehr

- Verkehrsentlastung auf dem Strassennetz

- Fuss- und Radwegnetz

Nutzen-

punkte

Massive Steigerung der Aufenthaltsqualität infolge Verkehrsentlastung und siedlungsorientiertere Umgestaltung von innerörtlichen 

Hauptstrassen

-50 -33 -17 0 17 33 50

Referenzzustand

19 R_Begeg.zone

Nutzenpunkte

Varianten



2.1: Teilziel «Anzahl der Unfälle senken»

Oberziel: Verkehrssicherheit erhöhen

Messgrösse: Anzahl Unfälle/a

Hauptgewichtung: 12%

Beschreibung des Indikators

Grundlagen

Mengengerüst Bewertung

Nutzwertanalyse Kosten-Nutzen-Analyse

[Anzahl Unfälle/a] Funktion Nutzwertanalyse [Mio Fr / Jahr]

Legende: Referenzzustand  Skalierungsfunktion: Monetarisierungsansatz

19 R_Begeg.zone  +/-50 Punkte =

 

 

Erläuterung zur Einheit  Erläuterung Erläuterung

Mengengerüst

Anzahl Unfälle/a

Referenzzustand 2’105

19 R_Begeg.zone 1’947

Gründe für die Unterschiede

Kosten bzw. Nutzen / Jahr

[Mio Fr / Jahr]

7 6.70 Mio

Trotz geringer Zunahme an Fahrleistung (Indikator 1.2) reduziert sich die Zahl der Unfälle. Dies aufgrund der 

geringeren MIV-Belastungen innerorts durch die Realisierung der Regionalen Verbindungsstrasse und den 

flankierenden Massnahmen. Die als Hauptverkehrsstrasse ausserorts ausgebaute Verbindungsstrasse weist eine tiefere 

Unfallrate als Innerortsstrassen auf. 

Unfälle und auf Grund von 

Kostenansätzen gewichtete Verunfallte 

(Verletzte und Getötete).

42'500.- CHF / Unfall

342'000.- CHF / Verunfallter

Variante
Nutzenpunkte

00

Veränderung der Anzahl Unfälle um +/- 

50% im Untersuchungsperimeter

Ziel ist es, die Unfallzahlen (Unfälle, Verunfallte) zu reduzieren. Die entsprechenden Zahlen werden auf Basis der Fahrleistung je 

Strassentyp aus dem Modell und den Daten der Unfallstatistik des Bundesamtes für Statistik errechnet bzw. für neue 

Strassenabschnitte geschätzt (je 100 Mio Fzkm: HVS io = 170 Unfälle, 100 Verunfallte; HVS ao = 140 Unfälle, 46 Verunfallte; 

Autobahn = 70 Unfälle, 18 Verunfallte). Auf Strassen mit Verkehrsberuhigung gilt eine um 20% reduzierte Unfallrate. 

Für die Nutzwertanalyse werden die Unfälle mit den Verunfallten zu einem "Unfallindex" verrechnet, wobei sich der 

Umrechnungsfaktor am Verhältnis der Einzelereigniskosten orientiert (Verunfallte: 8-faches Gewicht).

- Verkehrsmodell Obersee

- Daten Bundesamt für Statistik, 2003 - 2008

- Unfallkennzahlen gemäss NISTRA (2003)

- Monetarisierungsansatz gemäss NISTRA (2003)
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3.1: Teilziel «Investitionskosten minimieren»

Oberziel: Investitions- und Betriebskosten minimieren

Messgrösse: CHF/a

Hauptgewichtung: 3%

Beschreibung des Indikators

Grundlagen

Mengengerüst Bewertung

Nutzwertanalyse Kosten-Nutzen-Analyse

[CHF/a] Funktion Nutzwertanalyse [Mio Fr / Jahr]

Legende: Referenzzustand  Skalierungsfunktion: Monetarisierungsansatz

19 R_Begeg.zone  +/-50 Punkte =

 

 

Erläuterung zur Einheit  Erläuterung Erläuterung

Mengengerüst

CHF/a

Referenzzustand -

19 R_Begeg.zone 9’560’000

Gründe für die Unterschiede

Direkt kapitalisierte Kosten der 

Investitionen; keine Umrechnung 

notwendig.

-

-9.56 Mio

+/- 15% der jährlichen Ausgaben des Kantons 

St. Gallen für Strassen 

(Stand 15. Strassenbauprogramm)

Kosten bzw. Nutzen / Jahr

-87

-

15% der jährlichen Ausgaben des Kantons 

St. Gallen für Strassen werden über die 

nächsten Jahrzehnte durch die 

Verbindungsstrasse gebunden. Mehr als 

15% wäre unverhältnismässig.

Neben dem Absolutbetrag ist bei der Bewertung die Kapitalisierung der Investitionskosten wichtig. Damit werden die unterschiedliche 

Lebensdauer und die bei den meisten anderen Indikatoren gebräuchliche Betrachtung der jährlichen Wirkungen berücksichtigt. 

Entsprechend werden die Investitionskosten mit den Lebensdauerannahmen der einzelnen Bauelemente (nach NISTRA) ergänzt und 

daraus die kapitalisierten Kosten berechnet. Als Diskontsatz wird der Satz gemäss NISTRA von 2.5% verwendet.

- Kostenschätzungen 

- 15. Strassenbauprogramm Kanton St. Gallen (01.01.2009 - 31.12.2013): CHF 36.6 Mio./ Jahr

- NISTRA-Methode (2003)

Aufgrund differenzierter 

Lebensdauerannahmen kapitalisierte 

Kosten der Erstellung der 

Verbindungsstrasse

Die Bewertung ist aufgrund der übernommenen Skalierung aus der ZMB 2011 deutlich über dem Maximalwert von -

50. Pro Jahr wären rund 25% der jährlichen Ausgaben des Kantons St. Gallen für den Bau der Regionalen 

Verbindungsstrasse gebunden.

[Mio Fr / Jahr]

Variante
Nutzenpunkte
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3.2: Teilziel «Betriebs- und Unterhaltskosten tief halten»

Oberziel: Investitions- und Betriebskosten minimieren

Messgrösse: CHF/a

Hauptgewichtung: 3%

Beschreibung des Indikators

Grundlagen

Mengengerüst Bewertung

Nutzwertanalyse Kosten-Nutzen-Analyse

[CHF/a] Funktion Nutzwertanalyse [Mio Fr / Jahr]

Legende: Referenzzustand  Skalierungsfunktion: Monetarisierungsansatz

19 R_Begeg.zone  +/-50 Punkte =

 

 

Erläuterung zur Einheit  Erläuterung Erläuterung

Mengengerüst

CHF/a

Referenzzustand -

19 R_Begeg.zone 2’489’177

Gründe für die Unterschiede

Direkt kapitalisierte Betriebs- und 

Unterhaltskosten; keine 

Umrechnung notwendig.

Kosten bzw. Nutzen / Jahr

-

Die Regionale Verbindungsstrasse führt zu höheren Kosten für Betrieb und Unterhalt, da es zusätzliche Infrastruktur zu 

unterhalten gilt. 

[Mio Fr / Jahr]

Variante
Nutzenpunkte

0

-2.49 Mio-23

+/- 5.5 Mio.

Gleicher Ansatz zur Umrechnung von 

Geldwert in Nutzenpunkten wie bei den 

Investitionskosten, damit Geld nicht 

unterschiedlich gewertet wird.

Neben den Investitionskosten sind die Betriebs- und Unterhaltskosten der zweite direkte Kostenfaktor. Dabei wird zwischen

betrieblichem und baulichem Unterhalt unterschieden.

Beim betrieblichen Unterhalt wird mit einer Pauschalen von 30'000 CHF / km für die offene Strecke und von 100'000 CHF / km für 

Überdeckungen gerechnet. 

Beim baulichen Unterhalt wird die Lebensdauer in Jahren berücksichtigt und dementsprechend der bauliche Unterhalt ermittelt, der 

für die Werterhaltung erforderlich ist.

- Pauschale für betrieblichen Unterhalt 

- Investitionskosten siehe 3.1.

- Lebensdauerschätzung

-

Veränderung der jährlichen Kosten für 

Betrieb und Unterhalt der neuen Anlagen 

gegenüber den heutigen.
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Oberziel: Investitions- und Betriebskosten minimieren

Messgrösse: qualitativ

Hauptgewichtung: 4%

Beschreibung des Indikators Nutzwertanalyse

Grundlagen

Beurteilung

Nötige Veränderung zur Erreichung der Mindestpunktzahl (-3)

Variante "Note"

Referenzzustand  +/- 0  +/- 0

19 R_Begeg.zone - 2.25 - 38Offene Linienführung entlang Siedlungsgebiet (Bahnhof Uznach Süd, geplante 

Linienführung Rickenstrasse), Knotenbauwerk im Gebiet Fischhusen und Konflikte bzgl. 

Schutzgebieten können zu Widerständen und Verzögerungen führen. Die flankierenden 

Massnahmen führen zu längeren Fahrtwegen, was Widerstände wecken kann. Hohe 

Investitionskosten. Baurisken beim geplanten Tunnel Spange Ricken.

3.3: Teilziel «Realisierungszeit und -risiken gering halten»

Der Bau einer Verbindungsstrasse beinhaltet mehrere Risiken.

Risiken Bau:

Abschätzung der Risiken und Unwägbarkeiten beim Bau 

(Baugrund, Baumethoden, zeitliche Verzögerungen,...) inkl. der 

damit verbundenen Kostenfolgen.

Risiko für Verzögerungen:

Hier wird beurteilt, wie gross die Akzeptanz der Variante bei 

der Bevölkerung / der Politik ist (Risiko von Einsprachen, von 

politischen Verzögerungen auf dem Instanzweg) inkl. der damit 

verbundenen Kostenfolgen.

Ausgangszustand mit dem verglichen wird

Beschrieb

- Situationsplan und Längenprofil

Nutzen-

punkte

- hohe Risiken beim Bau (schwieriger/unbekannter Baugrund; aufwändige/komplexe Baumethoden)

- grosse Widerstände aus Politik und Bevölkerung

-50 -33 -17 0 17 33 50

Referenzzustand

19 R_Begeg.zone

Nutzenpunkte

Varianten



4.1: Teilziel «Luftbelastung reduzieren (Emissionen)»

Oberziel: Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch minimieren

Messgrösse: Mio UBP/a

Hauptgewichtung: 2.5%

Beschreibung des Indikators

Grundlagen

Mengengerüst Bewertung

Nutzwertanalyse Kosten-Nutzen-Analyse

[Mio UBP/a] Funktion Nutzwertanalyse [Mio Fr / Jahr]

Legende: Referenzzustand  Skalierungsfunktion: Monetarisierungsansatz

19 R_Begeg.zone  +/-50 Punkte =

 

 

Erläuterung zur Einheit  Erläuterung Erläuterung

Mengengerüst

Mio UBP/a

Referenzzustand 5’286

19 R_Begeg.zone 5’246

Gründe für die Unterschiede

0

NO
X
: 9'000.- CHF / t

PM10: 27'000.- CHF / t

0.01 Mio

Veränderung der Luftbelastung um +/- 50% 

im Untersuchungsperimeter

Ausgehend von den Verkehrsbelastungen für PW und LW (DTV) werden die Luftschadstoffemissionen von NOx und PM10 

berechnet. Dazu gelangen die Emissionsfaktoren des Handbuchs für Emissionsfaktoren, Version 3.1 gemäss BAFU zur Anwendung, 

indem den Strassenabschnitten Verkehrssituationenen zugeordnet werden. Die Ergebnisse für die beiden Luftschadstoffe werden 

entsprechend deren Umweltbelastungspunkten (67 UBP pro Gramm NOX-Emission bzw. 110 UBP pro Gramm PM10-Emission) 

aggregiert.

- Verkehrsmodell Obersee (DTV)

- Luftschadstoffe: NO
x
 und PM10 (inkl. Abrieb)

- Verkehrssituationen: gemäss HBEFA 3.1 für ländliches Gebiet in Abhänigkeit von Strassenkategorie und signalisierter 

Geschwindigkeit. Verkehrszustand: flüssig, ausser auf Links in Uznach. Hier wurden 2 Stunden Stop+Go/Tag berücksichtigt.

- Emissionsfaktoren: Auspuffemissionen gemäss HBEFA 3.1 für PW und LW für das Jahr 2015; Abrieb gemäss BAFU SRU-355

- EmissionenLink= Länge x Verkehrsmenge DTV x EFA

- Monetarisierungsansatz gemäss NISTRA (2003)

Summe der Umweltbelastungs-punkte 

für NO
X
 und PM10 pro Jahr

NO
X
: 67 UBP pro Gramm Emission

PM10: 110 UBP pro Gramm Emission

Die geringe Zunahme der Fahrleistung führt zwar zu mehr Schadstoffemmissionen, jedoch wird diese durch die 

Aufhebung der Stop&Go-Situationen im Innerortsbereich kompensiert.

[Mio Fr / Jahr]

Variante
Nutzenpunkte

0

Kosten bzw. Nutzen / Jahr
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4.2: Teilziel «Luftbelastung reduzieren (Immission)»

Oberziel: Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch minimieren

Messgrösse: µg/m3 * Ew

Hauptgewichtung: 2.5%

Beschreibung des Indikators

Grundlagen

Mengengerüst Bewertung

Nutzwertanalyse Kosten-Nutzen-Analyse

[µg/m3 * Ew] Funktion Nutzwertanalyse [Mio Fr / Jahr]

Legende: Referenzzustand  Skalierungsfunktion: Monetarisierungsansatz

19 R_Begeg.zone  +/-50 Punkte =

 

 

Erläuterung zur Einheit  Erläuterung Erläuterung

Mengengerüst

µg/m3 * Ew

Referenzzustand 90’028

19 R_Begeg.zone 86’365

Gründe für die Unterschiede

Durch die Verkehrsentlastung im Siedlungsgebiet verbessert sich im Untersuchungsperimeter die Luftbelastung für die 

Einwohnerinnen und Einwohner. 

[Mio Fr / Jahr]

Variante
Nutzenpunkte

0

Kosten bzw. Nutzen / Jahr

4

0

Veränderung der Luftimmissionen um +/- 

50% im Untersuchungsperimeter

Ausgehend von den Verkehrsbelastungen für PW und LW (DTV) werden die Luftschadstoffemissionen von NOx berechnet (siehe 4.1). 

Je Strassenabschnitt wird mit den NOx-Emissionen und einem empirischen Immissionsmodell (Infras 1995) eine NO2-Immission im 

Abstand von 10m berechnet. Die Änderung der Immissionen zu denen im Referenzzustand werden mit der Einwohnerzahl entlang 

des Strassenabschnitts multipliziert und die Summe über alle Strassenabschnitte miteinander verglichen.

- NO
x
-Emissionen gemäss 4.1

- empirisches Immissionsmodell: AWEL - Verkehr, Emissionen und Immissionen 1993/1994 im Kanton Zürich, Infras 1995

- Einwohnerzahlen (Einwohneramt der Gemeinden)

Zunahme/Reduktion der 
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4.3: Teilziel «Treibhausgasemissionen reduzieren»

Oberziel: Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch minimieren

Messgrösse: Mio UBP/a

Hauptgewichtung: 2%

Beschreibung des Indikators

Grundlagen

Mengengerüst Bewertung

Nutzwertanalyse Kosten-Nutzen-Analyse

[Mio UBP/a] Funktion Nutzwertanalyse [Mio Fr / Jahr]

Legende: Referenzzustand  Skalierungsfunktion: Monetarisierungsansatz

19 R_Begeg.zone  +/-50 Punkte =

 

 

Erläuterung zur Einheit  Erläuterung Erläuterung

Mengengerüst

Mio UBP/a

Referenzzustand 6’141

19 R_Begeg.zone 6’128

Gründe für die Unterschiede

0

CO2: 170.- CHF / t

0.01 Mio

Veränderung der CO2-Emissionen um +/- 

50% im Untersuchungsperimeter

Ausgehend von den Verkehrsbelastungen für PW und LW (DTV) werden die CO2-Emissionen (nur fossiler Anteil) pro Jahr berechnet. 

Dazu gelangen die Emissionsfaktoren des Handbuchs für Emissionsfaktoren, Version 3.1 gemäss BAFU zur Anwendung. Hierfür 

werden den Strassenabschnitten Verkehrssituationen zugeordnet. Die Gesamtemission wird in Umweltbelastungspunkten (0.2 UBP 

pro Gramm CO2-Emission) berechnet.

- Verkehrsmodell Obersee (DTV)

- Klimagas: CO
2
 (nur fossiler Anteil)

- Verkehrssituationen: gemäss HBEFA 3.1 für ländliches Gebiet in Abhänigkeit von Strassenkategorie und signalisierter 

Geschwindigkeit. Verkehrszustand: flüssig, ausser auf Links in Uznach im Referenzzustand. Hier wurden je 2 Stunden Stop+Go/Tag 

berücksichtigt.

- Emissionsfaktoren: Auspuffemissionen gemäss HBEFA 3.1 für PW und LW für das Jahr 2015

- EmissionenLink= Länge x VerkehrsmengeDTV x EFA

- Monetarisierungsansatz gemäss NISTRA (2003)

Summe der Umweltbelastungs-punkte 

für CO2 pro Jahr

CO2: 0.2 UBP pro Gramm Emission

Keine nennenswerten Veränderung bei den Treibhausgasemissionen gegenüber dem Referenzzustand. Leichte 

Abnahme aufgrund Reduktion der Stopp&Go Situationen.

[Mio Fr / Jahr]

Variante
Nutzenpunkte
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Oberziel: Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch minimieren

Messgrösse: qualitativ

Hauptgewichtung: 5%

Beschreibung des Indikators Nutzwertanalyse

Grundlagen

Beurteilung

Nötige Veränderung zur Erreichung der Mindestpunktzahl (-3)

Variante "Note"

Referenzzustand  +/- 0  +/- 0

19 R_Begeg.zone - 3.00 - 50Wenige Einzelbäume im Gebiet Härti, Grynau- und Benknerstrasse sowie Hasenweid sind 

betroffen, geringe Beeinträchtigung einzelner Waldgebiete im Gebiet Hasenweid. 

Gewerbegebiet Burgerriet: zerschneidet am Rand Schongebiet und kommunales 

Naturschutzgebiet. 

Tangiert BLN-Gebiet Kaltbrunner Riet und Wasser- und Zugvogelreservat. 

Zerschneidung des Wildtierkorridors südlich von Hof bei Uznach.

4.4: Teilziel «Beeinträchtigung von Lebensräumen und Schutzgebieten minimieren»

Flora und Fauna sind auf Lebensräume angewiesen, welche die 

Voraussetzungen für das langfristige Überleben der 

verschiedenen Arten in einem Gebiet sichern. Eine wichtige 

Voraussetzung dafür ist, dass der Lebensraum möglichst wenig 

zerschnitten und gekammert ist. Je nach Linienführung einer 

neuen Strasseninfrastruktur werden Lebensräume und 

Schutzgebiete tangiert oder sogar zerschnitten.

Ausgangszustand mit dem verglichen wird

Beschrieb

-  Konfliktkarte Schutzgebiete (Landschaftsinventare und Biotopinventare des Bundes, kantonale und kommunale Schutzgebiete)

Nutzen-

punkte

Bedeutende Zerschneidung eines kantonalen und / oder nationalen Lebensraums / Schutzgebietes

-50 -33 -17 0 17 33 50

Referenzzustand

19 R_Begeg.zone

Nutzenpunkte

Varianten



Oberziel: Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch minimieren

Messgrösse: qualitativ

Hauptgewichtung: 5%

Beschreibung des Indikators Nutzwertanalyse

Grundlagen

Beurteilung

Nötige Veränderung zur Erreichung der Mindestpunktzahl (-3)

Variante "Note"

Referenzzustand  +/- 0  +/- 0

19 R_Begeg.zone - 2.25 - 38

 - Konfliktkarte Landschaftsbild (Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz, Landschaftsschutzgebiete und ökologische 

Ausgleichsflächen gem. kantonalem Richtplan, Landschaftsschutz gem. kommunale Schutzpläne)

Nutzen-

punkte

Wesentliche Beeinträchtigung des bestehenden Landschaftsbildes

Die Regionale Verbindungsstrasse führt im westlichen Abschnitt durch Landwirtschaftsland 

parallel zur Bahnlinie. Durch die Bündelung mit der Bahnstrecke ist der Eingriff minimal. Im 

Gewerbegebiet Burgerriet wird die ökologische Ausgleichsfläche angeschnitten. Im 

östlichen Abschnitt führt die Variante auf einem kurzen Abschnitt durch 

Landwirtschaftsland. Das westliche Unterführungsportal vom Tunnel Rotfarb beeinträchtigt 

das Landschaftsbild leicht. Die Spange Ricken führt auf einem längeren Abschnitt durch 

Landwirtschaftsland an einem einsehbaren Hang. Die Brücke am Hang im Bereich Schwärzi 

beeinträchtigt das Landschaftsbild stark. Südlich vom Hof beeinträchtigen zwei weitere 

kurze Tunnelportale das Landschaftsbild leicht.

4.5: Teilziel «Beeinträchtigung des Landschaftsbildes minimieren»

Jede bauliche Anlage, insbesondere eine linienförmige, stellt a 

priori eine Beeinträchtigung dar. Mit verschiedenen 

begleitenden Massnahmen kann die Stärke des Eingriffs zwar 

gemildert, aber nicht wirklich kompensiert werden. Das 

Landschaftsbild ist, zusammen mit dem ökologischen und 

naturschützerischen Wert, eine charakteristische Eigenheit im 

Projektperimeter.

Ausgangszustand mit dem verglichen wird

Beschrieb

-50 -33 -17 0 17 33 50

Referenzzustand

19 R_Begeg.zone

Nutzenpunkte

Varianten



4.6: Teilziel «Flächenbeanspruchung minimieren»

Oberziel: Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch minimieren

Messgrösse: ha

Hauptgewichtung: 4%

Beschreibung des Indikators

Grundlagen

Mengengerüst Bewertung

Nutzwertanalyse Kosten-Nutzen-Analyse

[ha] Funktion Nutzwertanalyse [Mio Fr / Jahr]

Legende: Referenzzustand  Skalierungsfunktion: Monetarisierungsansatz

19 R_Begeg.zone  +/-50 Punkte =

 

 

Erläuterung zur Einheit  Erläuterung Erläuterung

Mengengerüst

ha

Referenzzustand 90

19 R_Begeg.zone 95

Gründe für die Unterschiede

Kosten bzw. Nutzen / Jahr

0

Mit der Verbindungsstrasse werden zusätzliche Flächen versiegelt. Die neue Strasse weist eine Gesamtlänge von ca. 

5.7km auf.

[Mio Fr / Jahr]

Variante
Nutzenpunkte

0

-0.01 Mio-5

Veränderung des Flächenverbrauchs um +/- 

50%

Gemäss Art. 1 RPG haben Bund, Kantone und Gemeinden dafür zu sorgen, dass der Boden haushälterisch genutzt wird. Mit diesem 

Indikator wird die durch die Verbindungsstrasse zusätzlich versiegelte Fläche ermittelt. Für die Nutzwertanalyse wird folgende 

nutzungsabhängige Gewichtung der Flächen angewandt:

Schutzzone 5.0; Wald 1.0; Landwirtschaft 1.0; Siedlungsgebiet 0.5. Die Zuteilung zu den Gebieten erfolgt auf Basis der kommunalen 

Zonenpläne. Grundsätzlich werden nur permanente Oberflächenbeanspruchungen beurteilt. Einen Spezialfall bilden 

Tunnelabschnitte im Siedlungsbereich mit einer Überdeckung unter 10m, da hier keine Gebäude erstellt werden können. Da dieser 

Bereich jedoch weiterhin für Erschliessung und Grünflächen nutzbar ist, wird diese Fläche zu 50% mitbewertet. Verläuft der der 

Tunnel unter dem bestehendem Strassennetz wird diese Fläche nicht berücksichtigt.

- Zonenplan

- Situationsplan

- Monetarisierungsansatz gemäss NISTRA (2003)

2'923.- CHF / ha

Flächenverbrauch des Projektes; gew. 

nach der Qualität der damit verloren 

gegangenen Nutzung.
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Oberziel: Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch minimieren

Messgrösse: qualitativ

Hauptgewichtung: 3%

Beschreibung des Indikators Nutzwertanalyse

Grundlagen

Beurteilung

Nötige Veränderung zur Erreichung der Mindestpunktzahl (-3)

Variante "Note"

Referenzzustand  +/- 0  +/- 0

19 R_Begeg.zone - 2.50 - 42Im Industriegebiet Härti durchquert die Verbindungsstrasse ein provisorisches 

Grundwasserschutzareal. Sechs Oberflächengewässer werden überquert und der 

Böschkanal wird unterquert. Dadurch wird auf einem kleinen Abschnitt der 

Grundwasserstrom mittelstark beeinträchtigt. Südlich vom Gebiet Hof beeinträchtigt der 

Tunnel einen Gewässerschutzbereich Au leicht.

4.7: Teilziel «Beeinträchtigung von Grundwasser und Oberflächengewässer minimieren»

Bei diesem Indikator werden einerseits die Auswirkungen auf 

die Oberflächengewässer durch die oberirdische Linienführung 

und andererseits die Auswirkungen auf das Grundwasser 

(Grundwasserstrom und Grundwasserschutzzone) durch den 

Einbau des Entlastungstunnels beurteilt. Mit verschiedenen 

baulichen Massnahmen kann die Schwere des Eingriffs 

teilweise kompensiert werden. Es ist aber nicht möglich, die 

Auswirkungen eines solchen Einbaus (Verringerung 

Durchflussquerschnitt, Speichervolumen geht verloren, erhöhte 

Gefahr einer Verunreinigung des Grundwassers) ganz 

aufzuheben.

Ausgangszustand mit dem verglichen wird

Beschrieb

- Gewässerschutzkarte und Grundwasserkarte Kanton St. Gallen 

- Längenprofil und Technischer Bericht 'Umfahrungsstrasse Uznach, 1987'

Nutzen-

punkte

Sehr starke Beeinträchtigung der Grundwasserschutzzonen und Grundwasserströme sowie der Oberflächengewässer

-50 -33 -17 0 17 33 50

Referenzzustand

19 R_Begeg.zone

Nutzenpunkte

Varianten



5.1: Teilziel «Verkehrslärmbelastung reduzieren»

Oberziel: Siedlungsgebiete aufwerten

Messgrösse: Lärmindex

Hauptgewichtung: 5%

Beschreibung des Indikators

Grundlagen

Mengengerüst Bewertung

Nutzwertanalyse Kosten-Nutzen-Analyse

[Lärmindex] Funktion Nutzwertanalyse [Mio Fr / Jahr]

Legende: Referenzzustand  Skalierungsfunktion: Monetarisierungsansatz

19 R_Begeg.zone  +/-50 Punkte =

 

 

Erläuterung zur Einheit  Erläuterung Erläuterung

Mengengerüst

Lärmindex

Referenzzustand 12’143

19 R_Begeg.zone 11’488

Gründe für die Unterschiede

0

800.- CHF / übermässig 

lärmbelastete Person 

-0.05 Mio

Veränderung der Verkehrslärmbelastung um 

+/- 50%

Ziel ist es, die Lärmbelastung für möglichst viele Anwohner zu reduzieren. Um die Veränderung zu messen, werden die 

Lärmimmissionen in einem Abstand von 10 m von der Strassenachse berechnet und mit jenem im Referenzzustand verglichen. Die 

Änderungen der Immissionen werden in Anlehnung an den Kosten-Nutzen-Index (KNI) gewichtet (z.B. "0.5" für Immissionen <=60 

dB(A) bis "3" für Immissionen >70 dB(A), tags) und mit der Anzahl der betroffenen Anwohner multipliziert. Es werden nur 

Veränderungen der Lärmimmission berücksichtigt, die 1 dB(A) übersteigen und damit über der Wahrnehmbarkeitsschwelle liegen. 

Für die Kosten-Nutzen-Analyse wird die Anzahl Betroffener mit einer Immission am Tag von > 55 dBA oder in der Nacht von > 45 

dBA (entspricht PW ES II) berechnet.

- Verkehrsbelastungen gemäss Verkehrsmodell Obersee (DTV)

- Lärmschutz-Verordnung

- Einwohnerzahlen (Einwohneramt der Gemeinden)

- Monetarisierungsansatz gemäss NISTRA (2003)

db(A)*AnwohnerInnen (gewichtet)

Bei neuen Strassenabschnitten darf die Lärmbelastung von Anwohnern nicht über dem Planungswert liegen. Deshalb 

nimmt die Anzahl Anwohner mit IGW-Überschreitung ab, da das Siedlungsgebiet entlang der Zürcherstrasse und im 

Städtchen vom Verkehr entlastet wird. 

Bei der Kosten-Nutzen-Analyse wird die Anzahl Betroffener mit einer Immission am Tag von > 55 dBA oder in der 

Nacht von > 45 dbA berechnet. 

[Mio Fr / Jahr]

Variante
Nutzenpunkte

0
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5.2: Teilziel «Lärmbelastete Flächen in Erholungsgebieten reduzieren»

Oberziel: Siedlungsgebiete aufwerten

Messgrösse: ha

Hauptgewichtung: 3%

Beschreibung des Indikators

Grundlagen

Mengengerüst Bewertung

Nutzwertanalyse Kosten-Nutzen-Analyse

[ha] Funktion Nutzwertanalyse [Mio Fr / Jahr]

Legende: Referenzzustand  Skalierungsfunktion: Monetarisierungsansatz

19 R_Begeg.zone  +/-50 Punkte =

 

 

Erläuterung zur Einheit  Erläuterung Erläuterung

Mengengerüst

ha

Referenzzustand 1’517

19 R_Begeg.zone 1’525

Gründe für die Unterschiede

Praktisch keine Veränderungen gegenüber dem Referenzzustand. Die Schutz- und Erholungsgebiete, welche von einer 

Verkehrsentlastung profitieren, werden durch neue lärmbelastete Gebiete kompensiert. 

[Mio Fr / Jahr]

Variante
Nutzenpunkte

0

Kosten bzw. Nutzen / Jahr

-1

0

Veränderung der Belastung in Schutz- und 

Erholungsgebieten um +/- 50%

Rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung ist heute an ihrem Wohnort erheblichen Lärmbelastungen durch den Verkehr ausgesetzt. 

Verkehrslärm wird aber auch in Schutz- und Erholungsgebieten als Belästigung für Erholungssuchende wahrgenommen. Es ist also 

angebracht, bereits bei der Planung und Auswahl von Strasseninfrastrukturprojekten Veränderungen der zukünftigen Lärmbelastung 

auch in Schutz- und Erholungsgebieten zu berücksichtigen. Massgeblich ist die Vereinigungsmenge der Flächen, die am Tag bzw. in 

der Nacht übermässigen Lärmbelastungen ausgesetzt sind. Als übermässig gelten Belastungen von > 50 dBA (Tag) bzw. > 40 dBA 

(Nacht).

- Verkehrsbelastungen gemäss Verkehrsmodell Obersee (DTV)

- Konfliktkarte Schutzgebiete

- Zonenplan

Zunahme/Reduktion der 

????????????????????

Übermässig lärmbelastete Flächen in 

Schutz- und Erholungsgebieten
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5.3: Teilziel «Trennwirkung durch Strassen reduzieren»

Oberziel: Siedlungsgebiete aufwerten

Messgrösse: Trennwirkung

Hauptgewichtung: 5%

Beschreibung des Indikators

Grundlagen

Mengengerüst Bewertung

Nutzwertanalyse Kosten-Nutzen-Analyse

[Trennwirkung] Funktion Nutzwertanalyse [Mio Fr / Jahr]

Legende: Referenzzustand  Skalierungsfunktion: Monetarisierungsansatz

19 R_Begeg.zone  +/-50 Punkte =

 

 

Erläuterung zur Einheit  Erläuterung Erläuterung

Mengengerüst

Trennwirkung

Referenzzustand 72’958

19 R_Begeg.zone 34’790

Gründe für die Unterschiede

Durch die Verkehrsentlastung auf der Zürcherstrasse / im Städtchen nimmt die Trennwirkung deutlich ab. Die 

Bewertung ist aufgrund der übernommenen Skalierung aus der ZMB 2011 über dem Maximalwert von +50.

[Mio Fr / Jahr]

Variante
Nutzenpunkte

0

Kosten bzw. Nutzen / Jahr

52

0

Veränderung der Trennwirkung innerorts um 

+/- 50%

Die heute stark belasteten Abschnitte üben eine trennende bzw. behindernde Wirkung auf den kleinräumigen, lokalen Verkehr aus, 

und zwar insbesondere gegenüber Querungen von Fussgängern. Belastbarkeiten sind gemäss BUWAL bekannt. Diese liegen für den 

DTV zwischen 3'000 und 11'000 Fahrzeugen. Ausserhalb dieser Bandbreite nimmt die Trennwirkung nicht mehr zu oder ab. Zur 

Berechnung der Belastungen wird der DTV innerorts gemäss Belastbarkeiten beurteilt und mit der Anzahl Einwohner pro 

Strassenabschnitt gewichtet.

- Verkehrsbelastungen gemäss Verkehrsmodell Obersee (DTV)

- Einwohnerzahlen (Einwohneramt der Gemeinden)

- Wegleitung für Strassenplanung und Strassenbau in Gebieten mit übermässiger Lärmbelastung, BUWAL 1997

Zunahme/Reduktion der 

????????????????????

Summe der Trennwirkung gewichtet 

nach Einwohneranzahl pro 

Streckenabschnitt
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Oberziel: Siedlungsgebiete aufwerten

Messgrösse: qualitativ

Hauptgewichtung: 5%

Beschreibung des Indikators Nutzwertanalyse

Grundlagen

Beurteilung

Nötige Veränderung zur Erreichung der Mindestpunktzahl (-3)

Variante "Note"

Referenzzustand  +/- 0  +/- 0

19 R_Begeg.zone - 0.25 - 4Offene Linienführung entlang des neuen Siedlungsgebietes beim Bahnhof und 

Tunnelportal im Gebiet Fischhusen. Aufwertung des Städtchens durch Begegnungszone.

5.4: Teilziel «Beeinträchtigung Ortsbild minimieren»

Jedes Infrastrukturprojekt stellt à priori eine Veränderung des 

typischen Erscheinungsbildes dar. Je nach Projektgestaltung 

wird die bauliche Anlage besser oder schlechter ins Ortsbild 

eingepasst.

Ausgangszustand mit dem verglichen wird

Beschrieb

- Konfliktkarte Ortsbild (Zonen- und Schutzplan, Schutzverordnung)

Nutzen-

punkte

Offene Linienführung im Siedlungsgebiet und Tangierung eines kommunalen Kulturobjektes

-50 -33 -17 0 17 33 50

Referenzzustand

19 R_Begeg.zone

Nutzenpunkte

Varianten



Oberziel: Siedlungsgebiete aufwerten

Messgrösse: qualitativ

Hauptgewichtung: 5%

Beschreibung des Indikators Nutzwertanalyse

Grundlagen

Beurteilung

Nötige Veränderung zur Erreichung der Höchstpunktzahl (+3)

Variante "Note"

Referenzzustand  +/- 0  +/- 0

19 R_Begeg.zone + 1.75 + 29

- Verkehrsbelastung gemäss Verkehrsmodell Obersee (DTV)

- Flankierende Massnahmen

Nutzen-

punkte

- Verkehrsmenge < 5'000 DTV Städtchen Uznach und Zürcherstrasse

DTV in Städtchen Uznach bei 8'000Fz/Tag. Zürcherstrasse wird vom Verkehr entlastet 

(deutlich unter 5'000 Fz/Tag).

5.5: Teilziel «Strassenraum siedlungsverträglicher gestalten (Potenzial)»

Ziel ist es, durch die Reduktion der Verkehrsbelastung des 

motorisierten Individualverkehrs ein Potenzial für eine 

siedlungsverträgliche Strassenraumgestaltung zu schaffen. Das 

Projekt soll das Städtchen Uznach und die Zürcherstrasse vom 

Verkehr entlasten. Dies eröffnet das Potenzial für eine 

Umgestaltung des Strassenraums.

Ausgangszustand mit dem verglichen wird

Beschrieb

-50 -33 -17 0 17 33 50

Referenzzustand
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Oberziel: Wirtschaftsentwicklung fördern

Messgrösse: qualitativ

Hauptgewichtung: 6%

Beschreibung des Indikators Nutzwertanalyse

Grundlagen

Beurteilung

Nötige Veränderung zur Erreichung der Höchstpunktzahl (+3)

Variante "Note"

Referenzzustand  +/- 0  +/- 0

19 R_Begeg.zone + 2.00 + 33Kaltbrunn profitiert von einer direkten Verbindung an die Autobahn. Teile von Uznach 

haben mit der Verbindungsstrasse ebenfalls eine schnellere Verbindung; Kleinräumige 

Verkehrsbeziehungen profitieren von einer höheren Zuverlässigkeit des Verkehrsnetzes, z.B. 

Gommiswald. Dieser Vorteil wird durch die flankierenden Massnahmen reduziert. Die 

Spange Ricken erhöht die grossräumige Erreichbarkeit der Region.

6.1: Teilziel «Erreichbarkeit verbessern»

Mit der Verbindungsstrasse soll nicht nur das Städtchen Uznach 

und die Zürcherstrasse entlastet werden, sondern auch die 

Erreichbarkeit des Wirtschaftsraumes Zürcher Oberland / Glattal 

aus dem Gasterland verbessert werden. 

Ausgangszustand mit dem verglichen wird

Beschrieb

- Verkehrsmodell Obersee (DTV) 

Nutzen-

punkte

Spürbare Verbesserung der Erreichbarkeit des Wirtschaftsraumes Zürcher Oberland / Glattal für die Bevölkerung der Gemeinden 

Gommiswald, Kaltbrunn und Uznach

-50 -33 -17 0 17 33 50

Referenzzustand

19 R_Begeg.zone

Nutzenpunkte

Varianten



Oberziel: Wirtschaftsentwicklung fördern

Messgrösse: qualitativ

Hauptgewichtung: 5%

Beschreibung des Indikators Nutzwertanalyse

Grundlagen

Beurteilung

Nötige Veränderung zur Erreichung der Höchstpunktzahl (+3) 

Variante "Note"

Referenzzustand  +/- 0  +/- 0

19 R_Begeg.zone + 2.50 + 42

- Zonenplan

- Situationsplan der Varianten

- Begehung

Nutzen-

punkte

Verbesserte Erreichbarkeit der Arbeitsplatz- und Einkaufsgebiete Schmerikon Allmeind, Uznach Burgerfeld und Burgerriet sowie 

Kaltbrunn Fischhusen 

Aufgrund der Anschlüsse an die Verbindungsstrasse wird die Erreichbarkeit Allmeind, 

Burgerfeld, Burgerriet und Fischhusen verbessert. Die Spange Ricken erhöht die 

Erreichbarkeit der Gebiete zusätzlich. Durch die flankierenden Massnahmen wird für 

manche die Erreichbarkeit jedoch etwas verschlechtert.

6.2: Teilziel «Erschliessung der Arbeitsplatz- und Einkaufsgebiete verbessern»

Eine gute Erreichbarkeit der Arbeitsplatz- und Einkaufsgebiete 

in Uznach und Schmerikon für den MIV wirkt sich positiv auf 

die wirtschaftliche Entwicklung aus. Mit diesem Indikator wird 

untersucht, ob durch die Verbindungsstrasse die Erschliessung 

der Arbeitsplatz- und Einkaufsgebiete qualitativ verbessert 

wird.

Ausgangszustand mit dem verglichen wird

Beschrieb
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